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An die Mitglieder des 
Rates der Gemeinde Swisttal 
 
 
 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
zu der 30. Sitzung des Rates am  
 
19.03.2024 um 17:30 Uhr, 
im Ratssaal des Rathauses in Swisttal-Ludendorf  
 
lade ich freundlich ein. 
 

T a g e s o r d n u n g: 

TOP Beratungsgegenstand Nummer 

Öffentlicher Teil 

 1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Tagesordnung 
und der Beschlussfähigkeit 

 

   
 2.  Einführung und Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds V/2020/0770 

   
 3.  Anmerkungen zur Sitzungsniederschrift des Rates vom 30.01.2024 

-öffentlicher Teil- 
V/2020/0769 

   
 4.  Bericht über die Durchführung der Beschlüsse des Rates vom 

30.01.2024 -öffentlicher Teil- 
M/2020/0823 

   
 5.  Mitteilungen der Bürgermeisterin  

   
 6.  Durchführung der Einwohnerfragestunde  

   
 7.  Umbesetzungen in Ausschüssen des Rates V/2020/0764 

   
 8.  Zukunft der ehrenamtlichen Seniorenberatung in der Gemeinde 

Swisttal 
V/2020/0765 

   
 9.  Baumaßnahme Hochwasserschutz Bächelchen M/2020/0829 

   
 10.  Nachmeldung zum Wiederaufbauplan der Gemeinde Swisttal M/2020/0828 

   
 11.  Antrag gem. § 1 GeschO bezüglich Teilnahme am "Heimat-Preis 

Nordrhein-Westfalen" 
V/2020/0755 

   
 12.  Antrag zur Aufstellung eines Bebauungsplanes in Heimerzheim im 

Bereich zwischen der Euskirchener Straße und Mirgelweg 
- Vorberatung 

V/2020/0747 
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 13.  Antrag zur Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber in 
interkommunaler Zusammenarbeit 

V/2020/0771 

   
 14.  Anfrage gemäß § 17 Geschäftsordnung bezüglich Tempo 30 auf der 

"Kölner Straße" (L 163) 
M/2020/0825 

   
 15.  Sachstand zur Umsetzung des Integrierten städtebaulichen 

Entwicklungskonzeptes - Anfrage gem. § 17 Geschäftsordnung 
M/2020/0826 

   

Nichtöffentlicher Teil 

 1.  Feststellung der Tagesordnung -nichtöffentlicher Teil-  
   

 2.  Anmerkungen zur Sitzungsniederschrift des Rates vom 30.01.2024 
-nichtöffentlicher Teil- 

 

   
 3.  Bericht über die Durchführung der Beschlüsse des Rates vom 

30.01.2024 -nichtöffentlicher Teil- 
M/2020/0824 

   
 4.  Grundstück für Kiga Burgwichtel im Plangebiet Hz 39 "Am 

Burggraben" 
V/2020/0744 

   
 5.  Unterbringung geflüchteter Personen - Vertragssituation M/2020/0827 

   
 
 
Swisttal, den 11.03.2024 

Mit freundlichen Grüßen 

 

( Kalkbrenner ) 
Bürgermeisterin 
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Fachbereich: Stabsstelle Ratsbüro / Presse / Öffentlichkeitsarbeit Gemeinde Swisttal 
  Die Bürgermeisterin 
  

 

B E S C H L U S S V O R L A G E  V/2020/0770 

 
 
Beratungsfolge: Termin  Entscheidung Öffentl. 

Rat der Gemeinde Swisttal 19.03.2024 Kenntnisnahme Ö 
    
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
 Einführung und Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Bürgermeisterin führt das Ratsmitglied Jutta Brune in ihr Amt ein und verpflichtet sie in 
feierlicher Form zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben. 
 
 
 
 
Sachverhalt: 
Das Ratsmitglied Manfred Lütz (CDU) hat mit Wirkung zum 31.01.2024 sein Ratsmandat 
niedergelegt. Die Ersatzbestimmung ist durchgeführt. Das über die Reserveliste der CDU als 
Ersatzbewerber nachrückende Ratsmitglied Jutta Brune ist anwesend.  
 
Gemäß § 67 Abs. 3 GO NRW werden die Stellvertreter der Bürgermeisterin und die übrigen 
Ratsmitglieder durch die Bürgermeisterin in ihr Amt eingeführt und in feierlicher Form zur 
gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben verpflichtet. 
 
Die Verpflichtung geschieht auf die Formel: 
 
„Ich verpflichte mich, dass ich meine Aufgaben nach bestem Wissen und Können 
wahrnehme, das Grundgesetz, die Verfassung des Landes und die Gesetze beachten und 
meine Pflicht zum Wohle der Bürger der Gemeinde Swisttal erfüllen werde.“ 
 
Das Ratsmitglied bestätigt dies durch die gesprochene Formel: „Ich verpflichte mich.“ 
 
Außerdem gibt das Ratsmitglied die vorgeschriebene schriftliche Erklärung über die 
Verpflichtung ab. 
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Fachbereich: Stabsstelle Ratsbüro / Presse / Öffentlichkeitsarbeit Gemeinde Swisttal 
  Die Bürgermeisterin 
  

 

B E S C H L U S S V O R L A G E  V/2020/0769 

 
 
Beratungsfolge: Termin  Entscheidung Öffentl. 

Rat der Gemeinde Swisttal 19.03.2024 Kenntnisnahme Ö 
    
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
 Anmerkungen zur Sitzungsniederschrift des Rates vom 30.01.2024 -

öffentlicher Teil- 

 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Niederschrift des Rates vom 30.01.2024 ist unter TOP 8 -öffentlicher Teil- wie 
folgt zu ergänzen: 
 
1. Änderung des Stellenplans 2024: 
 
Die im Stellenplan 2023/24 in der Stabstelle Wiederaufbau ausgewiesene 
Beschäftigtenstelle, Leitungsstelle 1060, in eine Beamtenstelle der 
Besoldungsgruppe A 13 der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt, 
umzuwandeln. 
Die Zustimmung zur Einrichtung einer Beamtenstelle für die befristet eingerichtete 
Stellung zum „nachhaltigen Wiederaufbau und nachhaltigen Hochwasserschutz“ 
erfolgt unter der Bedingung, dass die Verwaltung durch entsprechende Disposition 
im Stellenplan frühzeitig Sorge dafür trägt, dass die Personaldecke insgesamt 
nicht überschritten wird.  
 
 
2. Änderung des Stellenplans 2024: 
 
Der Rat der Gemeinde Swisttal weist im Fachgebiet II/2, Soziale Leistungen, eine 
zusätzliche Teilzeitstelle mit einem Stellenanteil von 0,50 Stellen im VZÄ mit dem 
Aufgabenschwerpunkt Flüchtlingsintegration und eine Stellenwertigkeit der EG 9b 
VKA, Stelle 5013, aus. 
Da eine Befristung von zunächst 5 Kalenderjahren vorgesehen ist, ist die Stelle im 
Stellenplan 2024 mit einem KW Vermerk auszustatten. 
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3. Änderung des Stellenplans 2024: 
 
Der Rat der Gemeinde Swisttal weist im Fachgebiet II/2 Soziale Leistungen, 1,5 
Vollzeitstellen Stelle 5014 und 5015mit dem Aufgabenschwerpunkt Sozialarbeit 
und einer Stellenwertigkeit S 12 TVÖD SuE (Tarifvertrag für die Beschäftigten im 
Sozial- und Erziehungsdienst des öffentlichen Dienstes), aus. Im 
Ausschreibungstext ist explizit darauf hinzuweisen, dass auch Bewerber mit 
gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten im Bewerbungsverfahren 
Berücksichtigung finden. Da eine Befristung von zunächst 5 Kalenderjahren 
vorgesehen ist, sind die Stellen im Stellenplan 2024 mit einem KW Vermerk 
auszustatten. 
 
 
4. Änderung des Stellenplans 2024: 
 
Die Stelle 1001 mit einem Stellenanteil im VZÄ von 0,64 im Fachgebiet I/1, Innere 
Verwaltung wird auf einen Stellenanteil von 1,00 erhöht.  
 
 

 
 
 
 
Sachverhalt: 
Auf die beigefügte Anmerkung vom 20.02.2024 wird verwiesen. 
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Maack, Niklas

Von: bernd.grossmann33 <bernd.grossmann33@gmx.de>
Gesendet: Dienstag, 20. Februar 2024 15:44
An: Maack, Niklas; bernd.grossmann33@gmx.de
Cc: GertrudiungblutKlein@web.de
Betreff: RE: Niederschrift Rat 30.01.2024

Hallo Herr Maack,

zu Top 8 hatte ich darum gebeten, die Stellenplannummern in die Niederschrift aufzunehmen, well sie nicht im
Beschlussvorschlag standen.

Könnten Sie die Korrektur bitte noch vor der nächsten Ratssitzung durchführen und im Rahmen der Zustimmung zur
Niederschrift auf die Ergänzung hinweisen?

• Besten Dank.

Vie le Grüße

Bernd Großmann-Lemaire
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Erläuterungen 
 
 
für die öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Swisttal am 19.03.2024 
 
Zu Punkt 1: Die Feststellungen zur Tagesordnung trifft die Bürgermeisterin. 
 

Zu Punkt 2: Eine Vorlage ist beigefügt. 
 

Zu Punkt 3: Eine Vorlage ist beigefügt 
 
Zu Punkt 4:  Der Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Rates 

vom 30.01.2024 -öffentlicher Teil- ist beigefügt. 
 
Zu Punkt 5: Die Bürgermeisterin wird den Rat ggfs. unterrichten. 
 
Zu Punkt 6: Nach § 4 Abs. 1 der Geschäftsordnung können Einwohner nach Aufruf des 

Tagesordnungspunktes „Fragen von Einwohnern“ an die Bürgermeisterin bis zu 
zwei Fragen stellen. Zu jeder Frage können bis zu zwei Zusatzfragen gestellt 
werden. Gemäß § 4 Abs. 2 der Geschäftsordnung ist eine Frage nur zulässig, 
sofern sie den Aufgabenbereich der Gemeinde betrifft, nicht die Bewertung 
eines Sachverhalts durch den Fragesteller enthält und ihre Beantwortung 
Rechtsvorschriften, schützenswerte Interessen von Personen oder 
Personenvereinigungen oder Belange des öffentlichen Wohls nicht verletzt. Die 
Fragen werden durch die Bürgermeisterin mündlich beantwortet, § 4 Abs. 3 der 
Geschäftsordnung. 

 
Zu Punkt 7: Eine Vorlage ist beigefügt. 
 
Zu Punkt 8: Auf die Empfehlung des Generationen-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses 

vom 29.02.2024, TOP 7 wird verwiesen. 
 
Zu Punkt 9: Eine Vorlage wird nachgereicht. 
 
Zu Punkt 10: Eine Vorlage ist beigefügt. 
 
Zu Punkt 11: Auf die Empfehlung des Generationen-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses 

vom 29.02.2024, TOP 15 wird verwiesen. 
 
Zu Punkt 12: Auf die Empfehlung des Planungs- und Verkehrsausschusses vom 01.02.2024, 

TOP 9 wird verwiesen. 
 
Zu Punkt 13: Eine Vorlage ist beigefügt. 
 
Zu Punkt 14: Eine Vorlage ist beigefügt. 
 
Zu Punkt 15: Eine Vorlage ist beigefügt. 
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Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Rates vom 
30.01.2024 – öffentlicher Teil 

 
Zu Punkt 1: Feststellung der Tagesordnung -öffentlicher Teil- 

 
Eine Berichterstattung erübrigt sich. 

 
Zu Punkt 2: Anmerkungen zur Sitzungsniederschrift des Rates vom 05.12.2023 

-öffentlicher Teil- 
Die Niederschrift -öffentlicher Teil- wurde als richtig anerkannt. 

 
Zu Punkt 3: Bericht über die Durchführung der Beschlüsse des Rates vom 

05.12.2023 -öffentlicher Teil- 
 
 Der Bericht -öffentlicher Teil- wurde zur Kenntnis genommen. 
 
Zu Punkt 4: Mitteilungen der Bürgermeisterin 
 
 Die Bürgermeisterin informierte den Rat über die aktuelle Ausschreibung 

zur kommunalen Wärmeplanung sowie über die Demonstration „Jäcke 
jejen Rächts“. 

  
 
Zu Punkt 5: Durchführung der Einwohnerfragestunde 
 
 Die Frage eines Bürgers nach dem Stand einer 

Grundstückskaufangelegenheit wurde dahingehend beantwortet, dass 
das Grundstück wie geplant erworben wird. Die Frage nach der 
terminlichen Situation in Buschhoven und Morenhoven bezüglich des 
Flüchtlingsheims wurde dahingehend beantwortet, das derzeit noch 
vorbereitende Maßnahmen stattfinden und die Zeitschiene 
voraussichtlich eingehalten wird. Darüber wird weiterhin informiert 
werden. 

 
 Zu der Frage nach dem Aufstellen der Straßenlaternen zwischen 

Buschhoven und Morenhoven teilte die Bürgermeisterin mit, dass 
diesbezüglich eine Mitteilungsvorlage vorbereitet wird, die Arbeiten 
aufgrund der Wetterlage bislang nicht fortgeführt wurden. 

 
Zu Punkt 6: Umbesetzung in Ausschüssen des Rates 
 
 Es wurde beschlussgemäß verfahren. 
 
Zu Punkt 7 Wahl eines Stellvertreters für die Gesellschafterversammlung der 

Projekt-Entwicklungsgesellschaft mbH Swisttal 
  
 Der Rat bestellte Herrn Franz Breuer als Ersatzvertreter der Gemeinde 

Swisttal . 
 Die Projektentwicklungsgesellschaft mbH Swisttal wurde mit Schreiben 

vom 26.02.2024 über den Beschluss unterrichtet. 
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Zu Punkt 8: Änderung des Stellenplans 2024 
 
 Die im Stellenplan 2023/24 in der Stabsstelle Wiederaufbau 

ausgewiesene Beschäftigtenstelle, Leitungsstelle wurde in eine 
Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 13 der Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstiegsamt umgewandelt. Die Ernennung erfolgte mit Wirkung 
zum 01.02.2024. 

 
 Die Ausschreibungstexte für die zu schaffenden Stellen im Fachgebiet 

II/2, Soziale Leistungen, sowie Fachgebiet I/1, Innere Verwaltung, 
befinden sich derzeit in der Vorbereitung und Abstimmung. 

 
Zu Punkt 9: Flüchtlingssituation-aktuelle Unterbringungssituation 
 
 Der Rat die Mitteilungen der Bürgermeisterin zur Kenntnis. 
 
Zu Punkt 10: Bebauungsplan Heimerzheim Hz 39 „Am Burggraben“ 
 -Städtebaulicher Vertrag Teil II und Sachstand- 
 

Der Rat nahm die Mitteilungen der Bürgermeisterin zur Kenntnis. 
  
 
Zu Punkt 11: 7. Änderung des Bebauungsplanes Odendorf Od 10 „Gewerbegebiet 

Odendorf“ 
 Städtebaulicher Vertrag 
 

Der Rat nahm die Mitteilungen der Bürgermeisterin zur Kenntnis. 
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Fachbereich: Stabsstelle Ratsbüro / Presse / Öffentlichkeitsarbeit Gemeinde Swisttal 
  Die Bürgermeisterin 
  

 

B E S C H L U S S V O R L A G E  V/2020/0764 

 
 
Beratungsfolge: Termin  Entscheidung Öffentl. 

Rat der Gemeinde Swisttal 19.03.2024 Entscheidung Ö 
    
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
 Umbesetzungen in Ausschüssen des Rates 

 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Auf Antrag der CDU-Fraktion beschließt der Rat nachfolgende Umbesetzungen: 
 
Bau-, Vergabe- und Denkmalschutzausschuss: 
Ratsmitglied Jutta Brune anstelle von dem ausgeschiedenen Ratsmitglied Manfred Lütz als 
ordentliches Mitglied. 
 
Klima- und Umweltschutz-, Wirtschaftsförderungs- und Energieausschuss: 
Ratsmitglied Jutta Brune anstelle von dem ausgeschiedenen Ratsmitglied Manfred Lütz als 
ordentliches Mitglied. 
 
Schulausschuss: 
Ratsmitglied Jutta Brune als ordentliches Mitglied. Frau Brune war bisher sachkundige 
Bürgerin im Schulausschuss. 
Ratsmitglied Jutta Brune als stellvertretendes Mitglied in den übrigen Ausschüssen: 
 

• Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss 

• Planungs- und Verkehrsausschuss 

• Generationen-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss: 

• Personalausschuss 

• Rechnungsprüfungsausschuss 
 
Wahlausschuss: 
Ratsmitglied Hanne Kirleis als ordentliches Mitglied anstelle von dem ausgeschiedenen 
Ratsmitglied Manfred Lütz. 
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Auf Antrag der SPD-Fraktion beschließt der Rat nachfolgende Umbesetzungen: 
 
Wahlausschuss: 
Ratsmitglied Christian Schulz anstelle des ausgeschiedenen Ratsmitgliedes Nicole Piorr. 
 
Wahlprüfungsausschuss: 
Ratsmitglied Christian Schulz anstelle des ausgeschiedenen Ratsmitgliedes Nicole Piorr. 
 
 
 
Sachverhalt: 
Auf den beigefügten Antrag der CDU- Fraktion vom 01.03.2024 sowie den beigefügten 
Antrag der SPD-Fraktion vom 19.02.2024 wird verwiesen. 
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CDU
Fraktion im Rat
der Gemeinde Swisttal

Hanns Christian Wagner

Vorsitzender

CDU Ratsfraktion -Geschäftsführung-G.Klein, Escher Strasse 41 53913 Swisttal

Swisttal, den 1.März 2023

Sehr geehrte Frau Bürgerrneisterin,

Die CDU Fraktion stellt den Antrag, den Tagesordnungspunkt

Umbesetzung in Ausschüssen

auf die Tagesordnung des Rates zu setzen.

Das Ratsmitglied Manfred Lütz hat zum 31. Januar 2024 sein Mandat niederlegen. Seine
Nachfolgerin ist seine Direktvertreterin Jutta Brune.

Sie soli die frei werdenden Ausschusssitze von Herrn Lütz im Bau-Vergabe- und
Denkmalschutzausschuss antreten sowie im Klima- und Umweltschutz, Wirtschafts-
förderungs- und Energieausschuss . lhren Ausschussplatz im Schulausschuss, den sie als
Sachkundige Bürgerin hat, soil sie behalten. In alien übrigen Ausschüssen soll Frau Brune
Stellvertretendes Ausschussmitglied werden. ( HFB, Pu V, GSKS, PA, Rechnungsprüfungs-
ausschuss.)

Herr Lütz war Mitglied im Wahlausschuss. Dieser Platz soil mit Frau Hanne Kirleis besetzt
werden.

Mit freundlichen Grüßen

///

, ( ,
ii414 n s Christian Wagner/ /
Fraktionsv4rsitzender

Hanns Christian Wagner
Wilkenstraße 11
53913 Swisttal-Odendorf
Tel. : 02255-4667 Mobil: 0174 8932195.
www.cdu-swisttal.de

hanns-christian.wagner@t-online.de
CDU-Fraktion-Swisttal@t-online.de
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e4,91,1,21,2161812...,larM11

SPD Svv
Ratsfra ktion

Fraktionsvorsitzender

17.1,

N („73 r•J

2 F. 2024

Geme!nci Vkf

Swisttal, 19. Februar 2024

Frau
Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner o.V.i.A.
Rathaus
53913 Swisttal

Umbesetzungen in den Ausschüssen des Rates

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,

die SPD-Fraktion beantragt für die nächste Ratssitzung am 19. März 2024, unter o.a. Tagesordnungs-
punkt folgenden Umbesetzungen zuzustimmen:

Wahlausschuss

• Herr Christian Schulz
(anstatt von Frau Nicole Piorr)

Wahlprüfungsausschuss

• Herr Christian Schulz
(anstatt von Frau Nicole Piorr)

Mit freundlic en Grüßen

Joäthim Euler
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Fachbereich: FG-II/2 Soziale Leistungen / Senioren / Inklusion / Kinder und Jugend / Sport
 Gemeinde Swisttal 
  Die Bürgermeisterin 
  

 

B E S C H L U S S V O R L A G E  V/2020/0765 

 
 
Beratungsfolge: Termin  Entscheidung Öffentl. 

Generationen-, Sozial-, Kultur- und 
Sportausschuss 

29.02.2024 Vorberatung Ö 

Rat der Gemeinde Swisttal 19.03.2024 Entscheidung Ö 
    
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
 Zukunft der ehrenamtlichen Seniorenberatung in der Gemeinde 

Swisttal 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Generationen-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss empfiehlt dem Rat, die Satzung vom 

19.12.2023 über die Rechtsstellung des ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten außer Kraft 

zu setzen. 

 
 
 
 Sachverhalt: 
 
 
In seiner letzten Sitzung hatte der Generationen-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss die 

Verwaltung beauftragt, mit allen ehrenamtlich in der Seniorenberatung tätigen Personen über 

eine mögliche Übernahme des Amtes der/des ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten der 

Gemeinde Swisttal für die restliche Dauer der Wahlperiode, welche im Herbst 2025 endet, zu 

sprechen.  

 

Drei Personen erklärten sich daraufhin zu einem entsprechenden Gespräch bereit, leider mit 

dem Ergebnis, dass niemand an einer Übernahme des Amtes der/des ehrenamtlichen 

Seniorenbeauftragten der Gemeinde Swisttal für die restliche Dauer der Wahlperiode 

interessiert bzw. dazu bereit ist. 

TOP Ö  8TOP Ö  8Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor


 

Anfang Januar 2024 hat die hauptamtliche Senioren- und Pflegeberaterin für die Gemeinde 

Swisttal ihren Dienst mit einem wöchentlichen Stundenkontingent von 16 Stunden 

aufgenommen und berät hilfesuchende Senioren. 

 

Dieses Angebot im Rahmen einer durch den Rhein-Sieg-Kreis auf die Kommunen 

delegierten Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung umfasst unter anderem: 

 

-Informationen über Leistungsangebote im Bereich der Pflege wie Wohnen im Alter 

(Wohnraumanpassung), Einrichtungen für Senior*innen, Senior*innen-WGs, Ambulante 

Pflegeangebote, Kurzzeit-, Nacht- und Tagespflege, Selbsthilfegruppen, Essen auf Rädern 

und Hausnotrufe, 

-Informationen zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, 

-Informationen zur Finanzierung der Pflegekosten sowie 

-Vermittlung an zuständige bzw. weiterhelfende Stellen und Pflegeanbieter. 

 

Mangels Bereitschaft der verbliebenen ehrenamtlich tätigen Personen zu einer offiziellen 

Übernahme des Amtes der/des ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten der Gemeinde Swisttal 

für die restliche Dauer der Wahlperiode wird daher vorgeschlagen, die bestehende Satzung 

aus dem Jahre 2013 außer Kraft zu setzen, da die Kommune durch die Tätigkeit der 

hauptamtlichen Senioren- und Pflegeberaterin ihrer Verpflichtung nachkommt. 
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Fachbereich: Stabsstelle Wiederaufbau Gemeinde Swisttal 
  Die Bürgermeisterin 
  

 

M I T T E I L U N G S V O R L A G E  M/2020/0828 

 
 
Beratungsfolge: Termin  Entscheidung Öffentl. 

Rat der Gemeinde Swisttal 19.03.2024 Kenntnisnahme Ö 
    
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
 Nachmeldung zum Wiederaufbauplan der Gemeinde Swisttal 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Mitteilungsvorlage wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Schon im Rahmen der Schadensaufnahme, die im gesamten Gemeindegebiet der 
Gemeinde Swisttal stattgefunden hat, wurde festgestellt, dass viele Schäden nach 
Einschätzung der aufnehmenden Fachleute erst in den kommenden Jahren so zu Tage 
treten werden, dass sie auch als Schaden verifizierbar sind. Daher einigte man sich damals 
darauf, weitere auftretende Schäden im gesamten Gemeindegebiet zu sammeln und mit 
dem Fördermittelgeber die Nachmeldung der Schäden zu eruieren. Der Fördermittelgeber 
ermöglicht die Nachmeldung der Schäden über einen zusätzlichen Änderungsantrag des 
bereits genehmigten Wiederaufbauplans. Die Änderung des Wiederaufbauplans kann 
inzwischen jederzeit beantragt werden und stellt keine zahlenmäßige Regulierung der 
Anzahl der Wiederaufbaumaßnahmen durch den Fördermittelgeber dar.  
 
Zu beachten ist, dass nur Wiederaufbaupläne angemeldet werden können, wenn alle vorher 
beantragten Änderungen bereits genehmigt sind. Dies ist für die Gemeinde Swisttal für die 
bisher beantragten106 Maßnahmen gegeben. Eine Genehmigung der Änderungsanträge 
wird nur ausgesprochen, wenn alle Teile des Änderungs-WAP klar eindeutig und mit den 
zuständigen Behörden abgesprochen sind.  
 
Um die Schäden zu verifizieren, wurden alle Fachbereiche der Gemeindeverwaltung gebeten 
weitere Schadensbilder, die auch auf das Hochwasser zurückzuführen sind, zu sammeln und 
dem Projektmanagement zu übergeben. Folgende Schäden wurden verifiziert und sollen als 
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zusätzliche Projekte im Änderungswiederaufbauplan der Gemeinde angemeldet werden, bei 
diesen Punkten gilt keine Priorisierung: 
 

- Offenlegung der Verrohrung Rodderbach/Schießbach bei Odendorf  
 

- Regenrückhaltebecken RRB Schießbach bei Ollheim  
 
 

- Regenrückhaltebecken Swist bei Heimerzheim  
 

- Kanalisation entlang Orbach bei Odendorf  
 

- N/A-Modellierung zum Schutz vor Außengebietszuflüssen  
 

- Schutz vor Außengebietszuflüssen als Maßnahme aus Bürgerworkshops  
 

- Schutz von Grabenzuläufen vor Verlegung als Maßnahme aus 
Bürgerworkshops  
 

- Wiederherstellung einer zerstörten Ausgleichsfläche in der Gemarkung Essig, 
Flur 3, Flurstück 207/103  
 

- Wiederbegrünung der Orbachaue  
 

- Wiederherstellung einer zerstörten Ausgleichsfläche in der Gemarkung Essig, 
Flur 3, Flurstück 207/103  
 

- Sport-Campus Odendorf Planung und Erschließung einschl. Grunderwerb  
 

- M10 -Dorfhaus Straßfeld  
 

- Friedhofshallen Miel und Ludendorf  
 

- Provisorische Fußgängerbrücke "An der Burg" Odendorf  
 

- Maßnahmen in Verbindung mit dem Rathaus: Außenbereich, Druckstraße, 
Materiallager, Möblierung Sozialamt  
 

- Gemeindestraßen: Absackungen Tombergstr., Gottfried-Velten- Platz, 
Michelsbergstr. 6-8, Kanalschäden, Durchlass (Einsturz) im Bereich 
B56/Sportplatz Buschhoven  
 

- Unterstützung zu Schadensabwehrmaßnahmen  
 

 
Alle Projekte sind eindeutig verifiziert und mit den zuständigen Behörden vorbesprochen und 
kommuniziert.  
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Wesentlicher Bestandteil der Nachmeldungen des Wiederaufbaus ist das Thema der Umflut 
um Odendorf. Mit dem Erftverband und der unteren Wasserbehörde des Rhein-Sieg-Kreises 
wurden erste Abstimmungsgespräche geführt, aber aufgrund der Komplexität sind weitere 
detaillierte Besprechungen mit allen Fachleuten nötig, welche bereits laufen.  
 
Das Projektmanagement empfiehlt daher, die Umflut Odendorf als separates Projekt in 

einem weiteren Änderungs-WAP zu beantragen, sobald die Genehmigungsfähigkeit 
bescheinigt und gesichert ist. Ziel sollte es hier sein den beantragten Änderungs-
WAP so schnell wie möglich genehmigt zu bekommen, um weiterhin in den 
festgestellten Projekten handlungsfähig zu sein. 
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Fachbereich: Stabsstelle Ratsbüro / Presse / Öffentlichkeitsarbeit Gemeinde Swisttal 
  Die Bürgermeisterin 
  

 

B E S C H L U S S V O R L A G E  V/2020/0755 

 
 
Beratungsfolge: Termin  Entscheidung Öffentl. 

Generationen-, Sozial-, Kultur- und 
Sportausschuss 

29.02.2024 Vorberatung Ö 

Rat der Gemeinde Swisttal 19.03.2024 Entscheidung Ö 
    
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
 Antrag gem. § 1 GeschO bezüglich Teilnahme am "Heimat-Preis 

Nordrhein-Westfalen" 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Generationen-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss empfiehlt dem Rat der 
Gemeinde die Teilnahme an dem „Heimat-Preis Nordrhein-Westfalen“ und damit 
verbunden die Beauftragung der Verwaltung zur Antragsstellung für das Jahr 2024. 
 
Weiterhin empfiehlt der Generationen-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss dem Rat 
den Heimatpreis gemäß des vorliegenden Antrags mit nachfolgenden 
Vergabekriterien zu versehen: 
 
Um möglichst viele Vorhaben und das damit verbundene Engagement zu würdigen, 
soll das Preisgeld in drei Abstufungen vergeben werden:  
 

• Der erste Preis mit einer Höhe von 2500 Euro,  

• der zweite Preis mit 1500 Euro und  

• der dritte Preis mit 1000 Euro. 
 
Vereine, Initiativen und Einzelpersonen, können Vorschläge einreichen. 
Die auszuzeichnenden Projekte/Vereine/Initiativen sollen: 
 

• den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, 

• sich für ein offenes, tolerantes Miteinander in Swisttal einsetzen, 

• das lokale Brauchtum fördern, 

• die Heimat nachhaltig und langfristig erhalten. 
 

TOP Ö  11TOP Ö  11Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor


Da der Begriff Heimat unterschiedlich mit Sinn gefüllt werden kann, ist bei 
Einreichung die Heimatförderung und der Bezug zu mindestens einem der Kriterien 
ausreichend zu begründen. Die beratenden Jurymitglieder haben die Projekte zu 
prüfen. Der „Heimat-Preis“ soll beispielhaftes Engagement von Vereinen, 
ehrenamtlichen Initiativen oder Privatpersonen auszeichnen. Unternehmen bzw. 
Gewerbetreibende sowie Gremien, Eigenbetriebe und kommunale Einrichtungen 
kommen für eine Auszeichnung mit dem „Heimat-Preis“ nicht in Betracht. Bereits mit 
Heimat-Preisen Ausgezeichnete sind von einer weiteren Teilnahme ausgeschlossen. 
Sofern die Landesregierung Nordrhein-Westfalen einen thematischen Schwerpunkt 
benennt, ist dieser angemessen als zusätzliches Kriterium zu berücksichtigen. 
 
Sachverhalt: 
 

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert durch Übernahme der Preisgelder in Höhe 
von 5.000 Euro als einzelnen Preis oder bis zu drei Preiskategorien oder  
-abstufungen die Auslobung und Verleihung von Heimat-Preisen durch Städte, 
Kreise und Gemeinden. 
 
Gegenstand der Förderung:  
 
Das Land Nordrhein-Westfalen fördert Preisgelder für die Verleihung von Heimat-
Preisen über Städte-, Gemeinden und Kreise, die damit vor Ort ehrenamtliches 
Engagement und nachahmenswerte Praxisbeispiele im Bereich der Gestaltung von 
Heimat würdigen und hervorheben. 
 
Auf den beigefügten Antrag der SPD-Fraktion vom 08.01.2024 nebst Anlage wird 
verwiesen. 
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Swisttal, 08. Januar 2024                
 
Frau 
Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner o.V.i.A. 
Rathaus 
53913 Swisttal 
 
 
Antrag gemäß § 1 Geschäftsordnung  

zur Sitzung des Generationen-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses am 29. Februar 2024 
 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,  

die SPD-Fraktion bittet bei der Sitzung des Generationen-, Sozial-, Kultur- und 
Sportausschusses am 29. Februar 2024 um Aufnahme des Tagesordnungspunktes: 

HEIMAT-PREIS - WERTSCHÄTZUNG FÜR LOKALES ENGAGEMENT - 

Die SPD-Fraktion schlägt vor, dass der Generationen-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses 
dem Rat die Teilnahme am Heimat-Preis Nordrhein-Westfalen und die Beauftragung der 
Verwaltung zur Antragstellung für das Jahr 2024 empfiehlt. 

Weiterhin sollte der Ausschuss dem Rat empfehlen: 

Vergabekriterien: 

Um möglichst viele Vorhaben und das damit verbundene Engagement zu würdigen, soll das 
Preisgeld in drei Abstufungen vergeben werden: Der erste Preis mit einer Höhe von 2500 Euro, 
der zweite Preis mit 1500 Euro und der dritte Preis mit 1000 Euro. 

Vereine, Initiativen und Einzelpersonen, können Vorschläge einreichen. 

Die auszuzeichnenden Projekte/Vereine/Initiativen sollen, 
• den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, 
• sich für ein offenes, tolerantes Miteinander in Swisttal einsetzen, 
• das lokale Brauchtum fördern, 
• die Heimat nachhaltig und langfristig erhalten. 

Da der Begriff Heimat unterschiedlich mit Sinn gefüllt werden kann, ist bei Einreichung die 
Heimatförderung und der Bezug zu mindestens einem der Kriterien ausreichend zu begründen. 
Die beratenden Jurymitglieder haben die Projekte zu prüfen.  

Der „Heimat-Preis“ soll beispielhaftes Engagement von Vereinen, ehrenamtlichen Initiativen 
oder Privatpersonen auszeichnen. Unternehmen bzw. Gewerbetreibende sowie Gremien, 
Eigenbetriebe und kommunale Einrichtungen kommen für eine Auszeichnung mit dem 
„Heimat-Preis“ nicht in Betracht. Bereits mit Heimat-Preisen Ausgezeichnete sind von einer 
weiteren Teilnahme ausgeschlossen. 

Sofern die Landesregierung Nordrhein-Westfalen einen thematischen Schwerpunkt benennt, ist 
dieser angemessen als zusätzliches Kriterium zu berücksichtigen. 
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Zusammensetzung der Jury: 

Die Jury soll sich zusammensetzen aus der Bürgermeisterin, der/dem Vorsitzenden des 
Generationen-, Sozial-, Kultur- und Sportausschusses sowie jeweils einer/einem Vertreter*in 
der Swisttaler Ratsfraktionen. Den Juryvorsitz übernimmt die Bürgermeisterin. 
 
Begründung / Hintergrund: 

Die Landesregierung NRW fördert mit dem „Heimat-Preis“ Projekte und Vorhaben, die 
Heimatgeschichte öffentlich erlebbar machen, lokale und regionale Identität und Gemeinschaft 
und damit Heimat stärken. Ziel ist es, Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu 
begeistern und die positiv gelebte Vielfalt in unserem Bundesland deutlich sichtbar werden zu 
lassen. 

Im Rahmen einer Zuweisung mit Festbetrag können kreisangehörige Kommunen ein Preisgeld 
von 5.000 Euro erhalten. Die jeweilige genannte Fördersumme ist ausschließlich für Preisgelder 
einsetzbar. Der Heimat-Preis kann einmal jährlich als ein einzelner Preis oder in bis zu drei 
Preiskategorien oder -abstufungen verliehen werden. Sofern das Land Nordrhein-Westfalen 
Schwerpunkte festlegt, sind diese zu berücksichtigen. 

Voraussetzung für eine Förderung ist die Beschlussfassung des Rates über die Teilnahme an 
diesem Landesprogramm und zu den Kriterien, nach denen der Heimat-Preis vergeben werden 
soll sowie die Vergabe des Preises bis zum 31. Dezember des jeweiligen Haushaltsjahres. 

Die Antragstellung sowie der Verwendungsnachweis erfolgen online. Näheres ist ersichtlich 
unter: Heimat-Preis | MHKBD.NRW 

Denkbar wäre beispielsweise die Preisverleihung an Brauchtums-, Heimat- und Dorfvereine, 
aber auch Vereine, die Integrationsarbeit leisten etc.  

Die im Beschlussvorschlag genannten Vergabekriterien und die Zusammensetzung der Jury 
sind Vorschläge der SPD-Fraktion, die noch abzustimmen sind.  

Zusätzlich vergibt das Land Nordrhein-Westfalen jährlich einen Landes-Heimatpreis. Die 
Auswahl erfolgt aus dem Kreis der örtlichen Heimat-Preisträger.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

    

 

Joachim Euler   Tobias Leuning 
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Vorwort 
 

Ehrenamtliche sind tragende Säulen des Gemeinwesens in Nord-

rhein-Westfalen. Das durch Sie gestaltete Brauchtum ist fester Be-

standteil von Identität und Identifikation der Bürgerinnen und Bür-

ger in unserem schönen Land Nordrhein-Westfalen.  

 

Tagtäglich setzen sich in unserem Land ehrenamtliche Frauen und Männer, Kinder und Jugend-

liche für den Erhalt von Traditionen, für die Pflege des Brauchtums, für die Erhaltung und Stär-

kung des regionalen Erbes und der Vielfalt ein. Sie stärken mit ihrem Engagement unsere Ge-

sellschaft und die Gemeinschaft in vielfältiger Art und Weise. Sie tragen dazu bei, dass unsere 

Traditionen und Werte bewahrt und nach vorne entwickelt werden und an die nächste Gene-

ration weitergegeben werden. 

 

Bei „Heimat“ geht es um das Verbindende, um die Gemeinschaft und den Zusammenhalt. Nur 

eine Politik, die wertschätzt, was Menschen jeden Tag in unserem Land im Großen und vielmehr 

im Kleinen leisten, wird dazu beitragen, dass unsere Heimat bewahrt und gleichzeitig für die 

Zukunft gestaltet werden kann. 

  

Erstmals in der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen wurde 2017 ein Ministerium für 

Heimat geschaffen, um das vielfältige, vor allem ehrenamtliche Engagement von Bürgerinnen 

und Bürger für ihre Heimat und in den Städten und Gemeinden zu fördern. In den ersten rund 

880 Arbeitstagen der Heimatförderung konnten mit mehr als 88 Millionen Euro mehr als 5.100 

Heimat-Projekte ermöglicht werden.  

 

 „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen“: Es ist unser Land, es ist Ihr und unser Anspruch. Hei-

mat zu gestalten, Traditionen zu bewahren und diese nach vorne zu entwickeln. Für eine Heimat, 

die Tradition und Moderne verbindet - für eine Heimat, die Menschen verbindet.  

 

 

 

 

Ina Scharrenbach 

Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung  

des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Ziele der Nordrhein-Westfalen-Initiative „Heimat“ 

1. Welche Ziele verfolgt das landeseigene Förderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-West-

falen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“? 

Stand: 28. Februar 2023 

Heimat ist Lebensqualität und schafft Verbundenheit in Zeiten, in denen uns Vieles zu tren-

nen scheint. Wir fördern Initiativen und Projekte, die lokale und regionale Identität und Ge-

meinschaft und damit Heimat stärken. Ziel ist es, Menschen für lokale und regionale Beson-

derheiten zu begeistern, die positiv gelebte Vielfalt in unserem Bundesland deutlich sicht-

bar werden zu lassen. Wir fördern Heimat im Respekt vor ihrer Vielfalt: Heimat zu haben, 

heißt unsichtbare Wurzeln in sich zu tragen – egal, wo ein Mensch herkommt, egal wo sie 

oder er hingeht.  

 

Heimat findet in Nordrhein-Westfalen ihren Ausdruck in einem solidarischen Miteinander 

in gegenseitigem Respekt voreinander. Heimat ist das, was in unserer Gesellschaft Men-

schen miteinander verbindet, was einen starken Zusammenhalt in einer aktiven Bürgerge-

sellschaft ausmacht.  

 

Die Ausgestaltung liegt in den Händen derjenigen, die Heimat vor Ort leben und tagtäglich 

gestalten. Statt Ergebnisse oder Planungen vorzugeben, nehmen wir als Landesregierung 

Nordrhein-Westfalen die Rolle des Möglichmachens ein, die wertvollen Projekten und 

Ideen zur Realisierung verhilft, die es ohne diese Unterstützung nicht geben könnte.  

 

 

2. Finanzieller Rahmen 
Stand: 28. Februar 2023 

Für das landeseigene Förderprogramm „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir för-

dern, was Menschen verbindet.“ werden bis 2027 voraussichtlich rund 33 Millionen Euro 

pro Jahr zur Verfügung gestellt werden.  

 

 

3. Die fünf Elemente zur Förderung unserer Heimat  
Stand: 28. Februar 2023 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen wird über fünf Elemente die Gestaltung der Hei-

mat vor Ort, in Städten, Gemeinden und in den Regionen fördern. Dazu gehören - als der 

„Möglichmacher“ - der „Heimat-Scheck“ über 2.000 Euro, der „Heimat-Preis“, der „Heimat-

Fonds“, die „Heimat-Werkstatt“ und das „Heimat-Zeugnis“.  
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Wichtig - Gegenstand der Förderung 

ganz allgemein 

 

Gegenstand der Förderung sind ein-

zelne Projekte und Vorhaben zur Stif-

tung, Stärkung und Erhalt lokaler Iden-

tität, die Gemeinschaft stärken und 

Menschen miteinander verbinden. 

 

 

Gefördert wird das Engagement von Vereinen, Organisationen, Initiativen und Kommunen 

zur Gestaltung unserer vielfältigen Heimat in Nordrhein-Westfalen. Es können Vorhaben 

zur öffentlichen medialen Darstellung und Vermittlung von Heimatgeschichte sowie zur In-

szenierung und Kenntlichmachung von Objekten, Landschaften, Wegen und Plätzen mit be-

sonderer lokaler und regionaler Bedeutung gefördert werden. Ebenso Investitionen in Ge-

bäude, Plätze und den öffentlichen Raum, sofern diese mit einer herausragenden Darstel-

lung von Heimatgeschichte verknüpft sind. 

 

N
ic

h
t 

fö
rd

er
fä

h
ig

 

 Laufende Betriebs- und/oder Personalausgaben sind nicht förderfähig.  

 Zahlungen, die der Antragstellende bzw. der Zuwendungsempfänger an sich 

selbst tätigt oder vorgesehen hat (zum Beispiel für die eigene Tätigkeit im Pro-

jekt oder für die Überlassung eigener Gegenstände) können bei einer mögli-

chen Förderung nicht berücksichtigt werden. 

 

 

3.1 Der Heimat-Scheck: 1.000 Projekte mal 2.000 Euro 

3.1.1 Was ist der „Heimat-Scheck“? 

 Stand: 28. Februar 2023 

Diese Situation kennt jede und jeder ehrenamtlich Tätige: Man hat eine kleine, aber 

feine, häufig spontane Idee, für deren Realisierung es eines überschaubaren Zuschusses 

bedarf. Neben der Finanzierungsfrage steht dem Projekt höchstens noch Bürokratie im 

Weg: Schwierige Antragsverfahren mit hohen Hürden und lähmenden Vorlauf und auf-

wendige Abrechnungsprozeduren nach der Durchführung.  

 

Mehr Informationen zur Nordrhein-Westfa-

len-Initiative „Heimat. Zukunft. Nordrhein-

Westfalen“ gibt es unter: 

https://www.mhkbd.nrw/themen/heimat 

Mehr Informationen unter:  
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Hier setzt der „Heimat-Scheck“ an: Er ist der Möglichmacher für all solch gute Ideen und 

kleinen Projekte, die eigentlich gar nicht viel Geld kosten, aber einen großen Mehrwert 

in der Sache versprechen. Antrag und Verwendungsnachweis sind auf ein Minimum re-

duziert. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen will jährlich 1.000 Projekte mit je-

weils 2.000 Euro fördern: Sie sind die Wertschätzung für die grenzenlose Vielzahl von 

kleinen Initiativen und Projektideen, ohne die unsere Gemeinschaft ein großes Stück 

ärmer und eintöniger wäre.  

 

Grundlage für den „Heimat-Scheck“ sind die „Richtlinien über die Gewährung von Zuwen-

dungen zur Umsetzung des Förderprogramms „Heimat-Scheck“ des Ministeriums für Hei-

mat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen: 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_de-

tail_text?anw_nr=7&vd_id=20921&ver=8&val=20921&sg=0&menu=0&vd_back=N  

 

 

3.1.2 Wer ist für einen „Heimat-Scheck“ antragsberechtigt? 
 Stand: 28. Februar 2023 

Mit dem „Heimat-Scheck“ fördert die Landesregierung Nordrhein-Westfalen das Enga-

gement von Vereinen, Organisationen und Initiativen: Zuwendungsempfängerinnen 

und Zuwendungsempfänger können natürliche und juristische Personen des privaten 

oder öffentlichen Rechts sein. Dazu gehören beispielsweise auch rechtlich selbständige 

Fördervereine kommunaler oder vergleichbarer staatlicher Einrichtungen (Förderver-

eine von Schulen oder der Feuerwehr).  

 

Wer ist nicht antragsberechtigt? Kommunen und kommunale Einrichtungen 

 

 

 

3.1.3 Was wäre aus dem „Heimat-Scheck“ vom Grunde her förderfähig? 

 Stand: 28. Februar 2023 

Es können Maßnahmen gefördert werden, die sich mit dem Thema Heimat und Heimat-

geschichte im Zusammenhang mit lokalen und regionalen Inhalten befassen. Denn: Hei-

mat hat immer auch etwas mit dem historisch-kulturellem Erbe eines Dorfes, einer 

Stadt oder einer Region zu tun. 
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Beispiele 
  

 

Vermittlung von Heimatgeschichte an Kinder und Jugendli-

che durch Heimatvereine, zum Beispiel auch in Kooperatio-

nen mit Kindertageseinrichtungen und/oder Schulen im 

Rahmen von „Heimat-AGs“ 

 

Erlebbarmachen von Heimatgeschichte und Heimat-Ge-

schichten über digitale Medien, Produktion von (zielgrup-

pen-spezifischem) Erklär-Videos zu identitätsstiftenden Ge-

bäuden, Entwicklung von interaktiven Stadtteil- oder Dorf-

Apps zur Stärkung der örtlichen Gemeinschaft  

 

Aufbau eines neuen Denkmalpfades oder eines Geschichts-

lehrpfadens 

 

Neubeschilderung von Heimatpfaden, alten Bauernschaf-

ten, Erinnerungstafeln und Vergleichbares 

 

Erstellung von Stadtführern für Kinder, Jugendliche und Er-

wachsene 

 

Heimat hat ganz viel mit Natur und Umwelt zu tun: Heimat 

erfahren und gestalten durch Natur- und Umweltbildung 

Hier ist Platz für Ihre Idee! 
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Die vorangegangene Aufzählung ist beispielhaft. Es können auch andere Maßnahmen 

in Betracht kommen, sofern sie geeignet sind, Menschen für lokale und regionale Be-

sonderheiten zu begeistern – ohne dabei auszugrenzen.  

 

Was ist aus dem „Heimat-Scheck“ 

nicht förderfähig? 

Vereinsübliche Ausstattung bei Sport-, Schüt-

zen-, Musik- oder Karnevalsvereinen, Vereins-

feste oder -fahrten, die reine Sanierung von 

Sportanlagen oder Vereinsheimen sowie die 

Anschaffung von Möbeln, Kleidung, Orden, 

Pokalen, Instrumenten oder Sportgeräten. 
 

 

 

3.1.4 Gibt es Fördervoraussetzungen für den „Heimat-Scheck“? 

 Stand: 28. Februar 2023 

Ja. Für den „Heimat-Scheck“ gibt es folgende Fördervoraussetzungen: 

 

 mindestens 2 000 Euro oder mehr förderfähige Ausgaben. 

 
Das Projekt ist im Land Nordrhein-Westfalen durchzuführen und bis zum 31. Dezem-

ber des Jahres abzuschließen. 

 
Es dürfen keine anderen Förderungen der Europäischen Union, des Bundes oder des 

Landes Nordrhein-Westfalen für das Projekt in Anspruch genommen werden. 

 Das Projekt hat öffentlich erlebbar zu sein, also für alle zugänglich zu sein. 

 
Je Zuwendungsempfängerin oder Zuwendungsempfänger kann nur ein „Heimat-

Scheck“ pro Jahr bewilligt werden.  

 

Woran ist noch zu denken? 

Eigentumsrechte 

Beispiel: Sie möchten eine historisch bedeutende öf-

fentliche Fläche mit Informationstafeln versehen und 

Sie sind nicht die Eigentümerin oder der Eigentümer? 

Dann benötigen Sie eine Einverständniserklärung, die 

Sie am besten vor der Antragstellung einholen und 

den Antragsunterlagen beifügen. 
 

Für alle Förderungen gilt: Mit der Umsetzung ei-

nes Projektes darf erst begonnen werden, wenn 

der Bewilligungsbescheid bekanntgegeben ist. 

Mit der Antragstellung bestätigen Sie, dass mit 

Projektidee ist da, Antrag ist ge-

stellt: Wann darf ich mit der Um-

setzung beginnen? 
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dem Projekt nicht früher begonnen wird. Als 

„Beginn“ gilt schon der Abschluss eines Liefer-  

oder Leistungsvertrages.   
 

 

 

3.1.5 Können mehrere Vereine „Heimat-Schecks“ für ein- und denselben Förderzweck 

 beantragen? 
 Stand: 28. Februar 2023 

Klassisches Beispiel: Mehrere Vereine finden sich zusammen, um gemeinsam ein be-

sonderes Heimat-Projekt zu realisieren. Diese Vereine sind bereit, eine mögliche Förde-

rung über mehrere „Heimat-Schecks“ zusammenzulegen, um dieses Projekt für die ört-

liche Gemeinschaft zu realisieren. 

 

Voraussetzung ist, dass alle Antragssteller in ihrem Antrag für den „Heimat-Scheck“ das 

Gemeinschaftsprojekt mit seinem Heimatbezug inklusive der Partner klar benennen 

und das Gemeinschaftliche auch im Finanzierungsplan erkennbar ist. Nur so kann si-

chergestellt werden, dass keine doppelte Förderung erfolgt.  

 

 

3.1.6 Wann sollte - zeitlich betrachtet - ein Antrag für den „Heimat-Scheck“ gestellt werden? 
 Stand: 28. Februar 2023 

Wenn der „Heimat-Scheck“ für ein Vorhaben bewilligt wird, ist dieses Vorhaben bis zum 

31. Dezember des Jahres fertigzustellen. Insofern empfiehlt sich grundsätzlich, je nach 

Umsetzungskapazitäten vor Ort, eine frühe Antragstellung, um ausreichend Zeit für die 

Umsetzung zu haben. Denn: Vor Bekanntgabe des Bewilligungsbescheides dürfen Sie 

nicht beginnen (siehe Nummer 3.1.4). 

 

Darüber hinaus empfiehlt es sich, Anträge für den „Heimat-Scheck“ bis Mitte Oktober 

eines Jahres bei der jeweils zuständigen Bezirksregierung einzureichen, damit eine mög-

liche Bewilligung noch in dem Jahr erfolgen kann. Aber auch in diesem Fall sind die Pro-

jekte bis zum 31. Dezember des Jahres umzusetzen. 
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3.1.7 Wie kann mein Verein den „Heimat-Scheck“ beantragen? 

 Stand: 28. Februar 2023 

 

Anträge auf eine Förderung 

aus dem Element „Heimat-

Scheck“ sind ausschließlich 

online an die jeweils zustän-

dige Bezirksregierung zu 

stellen.  

 

Es sind eine kurze Beschreibung des geplanten Vorhabens und eine Aufstellung der kal-

kulierten Ausgaben beizufügen, zum Beispiel durch einen Kostenvoranschlag oder eine 

nachvollziehbare eigene Darstellung der zu erwartenden Kosten. 

 

Welche Bezirksregierung ist für uns zuständig? 

Siehe unter 

https://www.mhkbd.nrw/system/fi-

les/media/document/file/2023-03-

01-mhkbd-kontakt-bezirksregierun-

gen-ubersicht-zustandigkeiten_0.pdf  
 

 

 

3.1.8 Geschafft: Der Bewilligungsbescheid ist da! Was gilt es zu beachten? 
 Stand: 28. Februar 2023 

Vorab: Wir gratulieren! Die Auszahlung der Pauschalförderung in Höhe von 2 000 Euro 

erfolgt automatisch nach Bestandskraft des Bewilligungsbescheides. Dies tritt automa-

tisch einen Monat nach Erhalt ein.  

 

Dem Bewilligungsbescheid liegen die sogenannten „Allgemeine Nebenbestimmungen 

(„ANBest-P“)“ bei: Hier sind Förderbedingungen und Hinweise zusammengefasst, die 

bei der Verwendung öffentlicher Mittel - sprich: Steuermittel - zu beachten sind.  

 

 

 

 

 

Den Zugang zur Online-Antragstellung für den 

„Heimat-Scheck“ finden Sie direkt über den Link: 

https://www.heimatfoerderung.nrw/onlineantrag 

Antragstellung unter:  
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Was bedeuten bestimmte Begriffe? 

Erläuterungen zu Begriffen des Zuwendungs-

rechts haben wir erstmals für Sie in einem För-

derglossar zusammengestellt. Siehe: 

https://www.mhkbd.nrw/system/files/me-

dia/document/file/2023-02-01_mhkbd_forder-

glossar_003.pdf 

 
 

 

Das Vorhaben, für das Sie den „Heimat-Scheck“ bekommen haben, ist bis zum 31. De-

zember des Jahres abzuschließen. Der Verwendungsnachweis mit Auflistung der tat-

sächlich entstandenen Ausgaben ist bis zum 31. März des der Förderung folgenden Jah-

res der bewilligenden Bezirksregierung vorzulegen: Dies erfolgt über das Förderportal 

im Wege eines einfachen Verwendungsnachweises über die getätigten Ausgaben.  

 

Aufbewahrungsfrist für Belege:  

Für die Belege über die tatsächlich entstandenen Ausgaben wie zum Beispiel 

Rechnungen oder Kontoauszüge gilt - für den Fall von Nachfragen - eine Aufbe-

wahrungspflicht von fünf Jahren.   

 

Wenn die 2 000 Euro nicht vollständig benötigt wurden, nehmen Sie bitte kurzfristig Kon-

takt mit der Bezirksregierung auf, um die Bedingungen für eine Rückzahlung zu bespre-

chen (Kontaktdaten siehe unter Nummer 6).  

 

Die Förderung durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung 

des Landes Nordrhein-Westfalen ist in der öffentlichen Kommunikation (Namensnen-

nung in Publikationen, Pressemitteilungen, Anbringen einer Beschilderung o.ä.) ange-

messen darzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com

https://www.mhkbd.nrw/system/files/media/document/file/2023-02-01_mhkbd_forderglossar_003.pdf
https://www.mhkbd.nrw/system/files/media/document/file/2023-02-01_mhkbd_forderglossar_003.pdf
https://www.mhkbd.nrw/system/files/media/document/file/2023-02-01_mhkbd_forderglossar_003.pdf
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor


 

Seite | 12  

 

3.1.9  

„Heimat-Scheck“ Spezial: Erläuterungen zu Buchprojekten 
Stand: 28. Februar 2023 

Der „Heimat-Scheck“ als Möglichmacher wird seit seiner Einführung im 

Sommer 2018 gern in Anspruch genommen: Regelmäßig erhalten wir An-

träge für Buchprojekte, die Besonderheiten der Lokal- und Regionalge-

schichte zum Inhalt haben. 

 

Die Erfahrungen aus mehr als vier Jahren Heimat-Scheck haben gezeigt, dass gerade Buchför-

derungen eine intensive Beratung durch die Bezirksregierungen erfordern. Hier ein paar Tipps 

aus unserer Fördererfahrung: 

 

Die Förderung eines Buchprojekts in der Regel dann möglich, wenn es eigenständig durch Sie 

oder Ihren Verein abgewickelt wird und das Buch nach Fertigstellung kostenfrei oder gegen 

eine geringe Schutzgebühr erhältlich ist. Denkbar ist dann zum Beispiel die Förderung der rei-

nen Druckkosten. 

Wichtig:  

Keine Gewinnerzielungsabsicht 

Bücher können gefördert werden, wenn mit ihnen kein Ge-

winn erzielt werden soll. Das heißt, dass die Summe der Ge-

samtausgaben für das Buchprojekt (Manuskriptprüfung, 

Korrektorat, Lektorat, Druckkosten etc.) abzüglich der er-

warteten Einnahmen (Verkaufserlöse der Bücher; Spenden 

und Sponsorengelder für das Projekt) eine Deckungslücke 

von mindestens 2 000 Euro aufweist, um den „Heimat-

Scheck“ erhalten zu können. 
 

Wichtig:  

Keine Weitergabe der Zuwendung 

an Verlage 

Die Zuwendung wird Ihnen bzw. Ihrem Verein gewährt. Alle 

im Zusammenhang mit der Förderung anfallenden Rech-

nungen haben auf Ihren Namen/den Vereinsnamen zu lau-

ten. Es ist nicht möglich, dass ein Verlag das Buch auf ei-

gene Rechnung veröffentlicht und Sie die Förderung an 

diesen Verlag weitergeben.  
 

Wichtig:  

Keine Zahlung an sich selbst und 

Projektbeteiligte 

Der „Heimat-Scheck“ ist vollständig für förderfähige Ausga-

ben (bspw. Rechnung der Druckerei) zu verwenden. Sie 

dürfen weder sich selbst, noch Vereinsmitgliedern Auf-

wandsentschädigungen für die Erstellung des Buches oder 

einzelner Teilaspekte (bspw. Lektorat) zahlen. 
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Beispiel  
  

Ausgaben 
Druckkosten nach Kostenvoranschlag 

(Auflage: 500 Exemplare mit 10,00 Euro/Stück) 
- 5 000 Euro 

Einnahmen Geplante Verkaufserlöse (6,00 Euro/Stück) + 3 000 Euro 

Deckungslücke - 2 000 Euro 

Heimat-Scheck + 2 000 Euro 

Ergebnis 0,00 Euro 

 

Das Buch kann erscheinen, erzielt keinen Gewinn und leistet einen wichtigen Beitrag zur Ver-

mittlung von Heimatgeschichte im Zusammenhang mit lokalen und regionalen Inhalten. Sobald 

die Auflage vergriffen ist, wird das Buch zum Beispiel in PDF-Form kostenlos zum Download im 

Internet angeboten und so allen Interessierten weiterhin zugänglich gemacht. 
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3.2 Der Heimat-Preis: Ehrenamtliches Engagement sichtbar machen 

3.2.1 Was ist der „Heimat-Preis“? 
 Stand: 28. Februar 2023 

Mit dem „Heimat-Preis“ kann in Kreisen, Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfa-

lens herausragendes Engagement in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden. Ne-

ben der Wertschätzung für die geleistete Arbeit, verbindet sich damit auch die Chance, 

vor Ort für die eigene Heimat zu begeistern.  

 

Preise sind neben Lob und Anerkennung zugleich auch Ansporn für andere: Es werden 

damit zugleich neue Interessierte ermutigt, sich für unsere Heimat zu engagieren, denn 

Heimat braucht auch immer weitere und neue Unterstützerinnen und Unterstützer. 

Und: Von den ausgezeichneten Projekten kann man lernen, indem eine Idee andernorts 

übertragen wird oder der Anstoß für weitere Initiativen gegeben wird.  Der „Heimat-

Preis“ bietet damit auch die Chance, landesweit eine „Beste Beispiele“-Sammlung ge-

lungener Heimat-Initiativen sichtbar zu machen. 

 

Grundlage für den „Heimat-Preis“ sind die „Richtlinien über die Gewährung von Zuwen-

dungen zur Umsetzung des Förderprogramms ,Heimat-Preis‘ des Ministeriums für Hei-

mat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen“: 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_de-

tail_text?anw_nr=7&vd_id=20920&ver=8&val=20920&sg=0&menu=0&vd_back=N  

 

3.2.2 Wer ist für einen „Heimat-Preis“ antragsberechtigt? 

 Stand: 28. Februar 2023 

Antragsberechtigt sind Gemeinden, Städte und Kreise im Land Nordrhein-Westfalen. 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen fördert durch die Übernahme von Preisgel-

dern die Auslobung und Verleihung von „Heimat-Preisen“. Damit befähigt die Landes-

regierung – getreu dem Ziel: Heimat wächst von unten – Gemeinden, Städte und Kreise 

vor Ort, das lokale Engagement unserer zigtausend ehrenamtlichen Tätigen zu würdi-

gen.  

 

 

3.2.3 Was wird konkret gefördert? 

 Stand: 28. Februar 2023 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen fördert im Zusammenhang mit dem „Hei-

mat-Preis“ die Preisgelder: Im Rahmen einer Zuweisung mit Festbetrag können kreisan-
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gehörige Kommunen ein Preisgeld von 5.000 Euro, Kreise von 10.000 Euro und kreis-

freie Städte von 15.000 Euro ausloben. Die jeweilige genannte Fördersumme ist aus-

schließlich für Preisgelder einsetzbar.  
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sind Kosten für die Organisation oder für Veranstaltungen im Zusammen-

hang mit der Preisverleihung.  

 

 

3.2.4 Gibt es Fördervoraussetzungen für den „Heimat-Preis“? 
 Stand: 28. Februar 2023 

Ja. Für den „Heimat-Preis“ gibt es folgende Fördervoraussetzungen: 

 

 
Beschluss des Stadt- oder Gemeinderates oder des Kreistages über die Teilnahme in-

klusive der Kriterien, nach denen der „Heimat-Preis“ vor Ort vergeben werden soll. 

 
Der „Heimat-Preis“ kann als ein einzelner Preis oder in bis zu drei Preiskatego-

rien oder -abstufungen durch die Kommune verliehen werden. 

 
Handelt es sich um einen Grundsatzbeschluss, künftig am Heimat-Preis teilzu-

nehmen, ist dieser zur Vorlage bei der jährlichen Antragstellung ausreichend. 

 
Sofern die Landesregierung Nordrhein-Westfalen einen thematischen Schwer-

punkt benennt, ist dieser angemessen zu berücksichtigen. 

 
Der „Heimat-Preis“ ist im Land Nordrhein-Westfalen bis zum 31. Dezember des Jah-

res zu vergeben. 

 

Der „Heimat-Preis“ soll beispielhaftes Engagement von Vereinen, ehrenamtlichen Initi-

ativen oder Privatpersonen für unsere Heimat auszeichnen. Unternehmen bzw. Gewer-

betreibende sowie Gremien, Eigenbetriebe und eigene Einrichtungen der Kommune 

kommen für eine Auszeichnung mit dem „Heimat-Preis“ nicht in Betracht. 
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3.2.5 Wie kann meine Kommune den „Heimat-Preis“ beantragen? 

 Stand: 28. Februar 2023 

 

Anträge auf eine Förderung 

aus dem Element „Heimat-

Preis“ sind ausschließlich 

online durch die jeweilige 

Kommune an die jeweils zu-

ständige Bezirksregierung 

zu stellen.  

 

 

 

3.2.6 Geschafft: Der Bewilligungsbescheid ist da! Was gilt es zu beachten? 

 Stand: 28. Februar 2023 

Vorab: Wir gratulieren und freuen uns, dass Ihre Kommune sich für die Teilnahme am 

„Heimat-Preis“ entschieden hat! Die Auszahlung der Festbetragsförderung erfolgt auto-

matisch nach Bestandskraft des Bewilligungsbescheides. Dies tritt automatisch einen 

Monat nach Erhalt ein.  

 

Dem Bewilligungsbescheid liegen die sogenannten „Allgemeine Nebenbestimmungen 

(„ANBest-G“)“ bei. Die örtliche Verleihung des „Heimat-Preises“ ist bis zum 31. Dezem-

ber des Jahres abzuschließen. Die teilnehmenden Kommunen und Kreise erhalten ein 

Informations- und Vorhabenpaket: Dazu gehört auch ein handfester „Heimat-Preis“ für 

den oder die Gewinnerinnen und Gewinner, der mit dem Stadt-, Vereins- und Projekt-

namen sowie der Platzierung und der Jahreszahl versehen werden kann. 

 

Der Verwendungsnachweis (Angabe der/des Preistragenden und des Tags der Preisver-

leihung) ist bis zum 31. März des der Förderung folgenden Jahres der bewilligenden 

Bezirksregierung vorzulegen: Dies erfolgt über das Förderportal im Wege eines einfa-

chen Verwendungsnachweises über die getätigten Ausgaben.   

 

Die Förderung durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung 

des Landes Nordrhein-Westfalen ist in der öffentlichen Kommunikation (Namensnen-

nung in Publikationen, Pressemitteilungen, Anbringen einer Beschilderung o.ä.) ange-

messen darzustellen. 

 

 

Den Zugang zur Online-Antragstellung für den 

„Heimat-Preis“ finden Sie direkt über den Link: 

https://www.heimatfoerderung.nrw/onlineantrag 

Antragstellung unter:  
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 3.2.7 Örtliche „Heimat-Preis“-Trägerinnen und Träger auf dem Weg zum Landes-Heimat-

 Preis Nordrhein-Westfalen 
 Stand: 28. Februar 2023 

Herzlichen Glückwunsch für Ihr ausgezeichnetes ehrenamtliches Engagement für unsere 

Heimat in Nordrhein-Westfalen: Um die Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements sicht-

bar zu machen, vergibt die Landesregierung Nordrhein-Westfalen den „Landes-Heimat-

Preis“! Hierfür sammelt die Landesregierung Nordrhein-Westfalen die vor Ort ausge-

zeichneten Heimat-Projekte und lässt über eine Jury das „Best-of“ eines Jahres auswäh-

len.   

 

Kommune meldet Siegerprojekt zur 

Teilnahme am „Landes-Heimat-Preis“ 

Durch die auslobende Kommune kann ein Sie-

gerprojekt am Ende des Kalenderjahres gegen-

über der zuständigen Bezirksregierung zur Teil-

nahme am „Landes-Heimat-Preis“ benannt wer-

den. Dem Vorschlag ist eine kurze, leicht ver-

ständliche Begründung über die Entscheidung 

beizufügen (maximal eine Seite).  
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3.3 1 Euro + 1 Euro = „Heimat-Fonds“ 

3.3.1 Was ist der „Heimat-Fonds“? 
 Stand: 28. Februar 2023 

Projekte brauchen Unterstützung und finden solche vor Ort häufig in Spenderinnen und 

Spendern, Sponsorinnen und Sponsoren oder auch durch die jeweilige Kommune.  

 

Das Land Nordrhein-Westfalen beteiligt sich an Vorhaben von Gemeinden, Städten und 

Kreisen zur Förderung von lokal und regional prägenden Projekten und Initiativen, die 

ihren Ausdruck in Traditionen, Geschichte, kulturellen Aspekten, Bauwerken, Orten in 

Natur und Landschaft sowie Nahrungsmitteln und Produkten finden.  

 

Der „Heimat-Fonds“ wertschätzt sowohl die Arbeit der Initiative, die sich ein Heimat-

Projekt vorgenommen hat, als auch die Unterstützung durch Wohltäterinnen und Wohl-

täter, die zum finanziellen Gelingen dieses Projekts beitragen. Für die Projektumsetzung 

wird ein gemeinsamer, kommunal zu verwaltender Finanzrahmen („Heimat-Fonds“) 

festgelegt.  

 

Grundlage für den „Heimat-Fonds“ sind die Richtlinien über die Gewährung von Zuwen-

dungen zur Umsetzung des Förderprogramms „Heimat-Fonds“ des Ministeriums für Hei-

mat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen“: 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_de-

tail_text?anw_nr=7&vd_id=20919&ver=8&val=20919&sg=0&menu=0&vd_back=N  

 

3.3.2 Wer ist für einen „Heimat-Fonds“ antragsberechtigt? 
 Stand: 28. Februar 2023 

Für den „Heimat-Fonds“ sind Gemeinden, Städte und Kreise antragsberechtigt. Die Wei-

terleitung der Zuwendung an Dritte ist grundsätzlich möglich und in diesem Fall aus-

drücklich erwünscht. Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht.  

 

 

3.3.3 Was wäre aus dem „Heimat-Fonds“ vom Grunde her förderfähig? 
 Stand: 28. Februar 2023 

Ein Verein oder eine Initiative würde gerne ein Projekt durchführen, das lokale und/oder 

regionale Heimatgeschichte(n) öffentlich erlebbar macht. Die Projekt-Idee findet vor Ort 

bereits breiten Anklang, auch durch die Bereitschaft finanzieller Unterstützung durch 

Spenden und Sponsoring. Dennoch reichen die Finanzmittel zur Umsetzung des Projekts 

nicht aus: Hier setzt der „Heimat-Fonds“ an. 
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Gemeinden, Städte und Kreise können das bürgerschaftliche Engagement unterstützen 

und dem Projekt zur Realisierung verhelfen, indem sie für das Ehrenamts-Projekt eine 

Förderung mit dem „Heimat-Fonds“ beantragen. Auf jeden Euro, der vor Ort für das 

Projekt zur Verfügung steht, legt das Land Nordrhein-Westfalen noch einen Euro im 

Wege der Anteilsfinanzierung drauf (mehr dazu unter Nummer 3.3.4). 

 

Mit Zustimmung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des 

Landes Nordrhein-Westfalen können auch interkommunale Heimat-Projekte und Vorha-

ben gefördert werden (mehr dazu unter Nummer 3.3.4). 

 

Was ist aus dem „Heimat-Fonds“ 

nicht förderfähig? 

Die Erfüllung kommunaler Pflichtaufgaben ist 

nicht förderfähig.  
 

 

 

3.3.4 Gibt es Fördervoraussetzungen für den „Heimat-Fonds“? 
 Stand: 28. Februar 2023 

Ja. Für den „Heimat-Fonds“ gibt es folgende Fördervoraussetzungen: 

 

 
mehr als 5 000 Euro und weniger als 100 000 Euro zuwendungsfähige Gesamtausga-

ben und vor Ort zu erbringender Anteil von 50 % an der Finanzierung  

 

Der vor Ort zu erbringendende Anteil von 50 Prozent ist - bis auf einen Eigenan-

teil der Kommune von mindestens 10 Prozent - auch durch Dritte, Spenden oder 

bürgerschaftliches Engagement zu erbringen. 

 
Für den Heimat-Fonds ist es möglich, eine Förderung mit einem mehrjährigen 

Durchführungszeitraum zu beantragen. 

 Das Projekt ist im Land Nordrhein-Westfalen durchzuführen. 

 

Mit Zustimmung des für Heimat zuständigen Ministeriums können auch inter-

kommunale Heimat-Projekte und Vorhaben, deren Projektvolumen vom oben 

genannten abweicht, gefördert werden. 

 

 

Woran ist noch zu denken? Berücksichtigung bürgerschaftlichen Engagements 
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Ehrenamtliches Engagement kann mit 15 

Euro/Stunde als Eigenleistung in das Heimat-Projekt 

eingebracht werden.  
 

Für alle Förderungen gilt: Mit der Umsetzung ei-

nes Projektes darf erst begonnen werden, wenn 

der Bewilligungsbescheid bekanntgegeben ist. 

Mit der Antragstellung bestätigen Sie, dass mit 

dem Projekt nicht früher begonnen wird. Als „Be-

ginn“ gilt schon der Abschluss eines Liefer- oder 

Leistungsvertrages.   

 

Vorzeitiger Maßnahmenbeginn: Falls es erforder-

lich sein sollte, bereits vor Bewilligung mit dem 

Heimat-Projekt zu beginnen, ist dies vorab gegen-

über der zuständigen Bezirksregierung anzuzei-

gen. Die Bestätigung des vorzeitigen Maßnah-

menbeginns ist erforderlich, um die Förderun-

schädlichkeit zu erreichen. 

Projektidee ist da, Antrag ist ge-

stellt: Wann darf ich mit der Um-

setzung beginnen? 

 

 

 

Beispiel  für einen „Heimat -Fonds“ im Land Nordrhein -Westfalen 
  

Gesamtkosten des „Heimat-Projektes“  - 20 000 Euro 

vor Ort zu erbringender Anteil an der Finanzierung (50 %) + 10 000 Euro 

 davon 40 % von Spendern und Sponsoren: 8 000 Euro   

 davon 10 % Eigenanteil der Kommune: 2.000 Euro  

Deckungslücke - 10 000 Euro 

„Heimat-Fonds“ des Landes Nordrhein-Westfalen (der Anteil des 

Landes Nordrhein-Westfalen beträgt im Einzelfall bis zu 50 000 

Euro) 

+ 10 000 Euro 

Ergebnis 0 Euro 
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Es werden Vorhaben gefördert, die im Land Nordrhein-Westfalen durchgeführt werden. 

Darüber hinaus können Vorhaben als Einzel- oder als Verbundprojekt gefördert werden, 

wenn mehrere Vorhaben in einem örtlich lokalen/regionalen oder sachlichen Zusam-

menhang stehen.  

 

Beispiel  für einen grenzüberschreitenden „Heimat -Fonds“  
  

Drei nordrhein-westfälische Kommunen planen jeweils mit ehrenamtlicher Beteili-

gung vor Ort ein grenzüberschreitendes Projekt in Nordrhein-Westfalen. 

 

Die maximale Projektförderung liegt dann – unter Berücksichtigung der weiteren 

Fördervoraussetzungen – bei 50 000 Euro Zuschuss pro beteiligter Kommune, das 

heißt, bei drei beteiligten Kommunen ergäbe sich eine maximale Fördersumme von 

150 000 Euro, mit der ein Projekt mit einem Volumen bis zu 300 000 Euro gefördert 

werden könnte. 

 

 

3.3.5 Wie kann eine Kommune den „Heimat-Fonds“ beantragen? 
 Stand: 28. Februar 2023 

 

 

Anträge auf eine Förderung 

aus dem Element „Heimat-

Fonds“ sind ausschließlich 

online an die jeweils zustän-

dige Bezirksregierung zu 

stellen. 

 

 

Es sind eine kurze Beschreibung des geplanten Vorhabens und eine Aufstellung der kal-

kulierten Ausgaben beizufügen, zum Beispiel durch Kostenvoranschläge oder eine nach-

vollziehbare eigene Darstellung der zu erwartenden Kosten. Mit dem Antrag ist die Si-

cherstellung der Gesamtfinanzierung darzustellen: Eine Bewilligung kann nur erfolgen, 

wenn Spenden bzw. Drittmittel und der kommunale Anteil verbindlich zugesagt sind. 

Ein Rats- oder Kreistagsbeschluss ist als Antragsvoraussetzung nicht erforderlich. 

 

 

 
  

Den Zugang zur Online-Antragstellung für den 

„Heimat-Fonds“ finden Sie direkt über den Link: 

https://www.heimatfoerderung.nrw/onlineantrag 

Antragstellung unter:  
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  3.3.6 Geschafft: Der Bewilligungsbescheid ist da! Was 

 gilt es zu beachten? 
 Stand: 28. Februar 2023 

Vorab: Wir gratulieren! Die Auszahlung der Anteils-

finanzierung erfolgt automatisch nach Bestands-

kraft des Bewilligungsbescheides. Dies tritt auto-

matisch einen Monat nach Erhalt ein.  

 

Dem Bewilligungsbescheid liegen die sogenannten 

„Allgemeine Nebenbestimmungen („ANBest-G“)“ 

bei: Hier sind Förderbedingungen und Hinweise zu-

sammengefasst, die bei der Verwendung öffentli-

cher Mittel - sprich: Steuermittel - zu beachten 

sind.  

 

Das Vorhaben, für das Sie den „Heimat-Fonds“ be-

kommen haben, ist innerhalb des angegebenen 

Durchführungszeitraums (max. drei Jahre) abzu-

schließen. Der Verwendungsnachweis ist spätes-

tens sechs Monate nach Abschluss des Vorhabens 

der bewilligenden Bezirksregierung vorzulegen. 

Dies erfolgt über das Förderportal im Wege eines 

einfachen Verwendungsnachweises über die getä-

tigten Ausgaben anhand eines im Portal bereit ge-

stellten Online-Formulars.   

 

Die Förderung durch das Ministerium für Heimat, 

Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes 

Nordrhein-Westfalen ist in der öffentlichen Kom-

munikation (Namensnennung in Publikationen, 

Pressemitteilungen, Anbringen einer Beschilde-

rung o.ä.) angemessen darzustellen. 
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3.4 Die „Heimat-Werkstatt“ 

3.4.1 Was ist die „Heimat-Werkstatt“? 
 Stand: 28. Februar 2023 

Jede Region, jede Stadt bzw. Gemeinde und auch jedes Stadtviertel hat prägende Be-

sonderheiten, aber auch eine eigene Identität, die durch die Vielfalt der Menschen, egal, 

ob neu hinzugezogen oder alteingesessen, geprägt und gestaltet wird. Dies geschieht 

nicht immer bewusst, sondern mitunter auch unbewusst im Alltag des örtlichen Zusam-

menlebens. Die Heimat-Werkstatt soll Menschen miteinander darüber ins Gespräch 

bringen, was ihre Heimat ausmacht und sie in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld als 

Gemeinschaft verbindet. 

 

Eine „Heimat-Werkstatt“ ist daher immer ein offener Diskussions- und Arbeitsprozess, 

bei dem sich Menschen vor Ort sowie örtlich bedeutsame Organisationen stärker mit-

einander verbinden, in dem sie gemeinsam herausfinden, was sie prägt und ausmacht. 

Dies ermöglicht auch neue Begegnungen, Austausch und die Entwicklung von Gemein-

schaftsprojekten derjenigen, die sich bereits in einer Region verwurzelt fühlen, sowie 

für jene, für die der Identifikationsprozess mit einer neuen Umgebung und gegebenen-

falls mit einer neuen Sprache oder Kultur gerade erst begonnen hat. 

 

Die Ergebnisse des Werkstatt-Prozesses werden anschließend immer in geeigneter 

Form, zum Beispiel digital, als Aushang oder in einer veröffentlichten Pressemitteilung 

dokumentiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.  

 

Die „Heimat-Werkstatt“ richtet sich ausdrücklich auch an solche Menschen, die erst 

noch für ein Engagement in ihrem sozialen Umfeld aktiviert und gewonnen werden sol-

len. Die „Heimat-Werkstatt“ lässt Kommunikationskultur und Kommunikationsstruktu-

ren entstehen und stärkt das Gemeinschaftsbewusstsein und wendet sich auch an die-

jenigen, die sich aufgrund ihrer eigenen (Familien-)Geschichte an verschiedenen Orten 

heimisch fühlen. 

 

Grundlage für die „Heimat-Werkstatt“ sind die Richtlinien über die Gewährung von Zu-

wendungen zur Umsetzung des Förderprogramms „Heimat-Werkstatt“ des Ministeriums 

für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen: 

 

 

 

3.4.2 Wer ist für eine „Heimat-Werkstatt“ antragsberechtigt? 
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 Stand: 28. Februar 2023 

Für die „Heimat-Werkstatt “ sind private und gemeinnützige Organisationen sowie Ge-

meinden, Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen antragsberechtigt. Für Gemeinden, 

Städte und Kreise ist die Weiterleitung der Zuwendung an Dritte grundsätzlich möglich. 

Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht.  

 

 

3.4.3 Was wäre aus der „Heimat-Werkstatt“ vom Grunde her förderfähig? 

 Stand: 28. Februar 2023 

Bei den folgenden Heimat-Projekten handelt es sich um fiktive Bespiele, um den grund-

sätzlichen Charakter einer möglichen „Heimat-Werkstatt“ zu veranschaulichen. 

 

Beispiel 1 

Alte Heimat, neue Heimat: 

Kinder und Jugendliche erforschen ihren Hei-

matort. 
 

 

Eine lokale Geschichtswerkstatt möchte die bisher unerforschte Alltagsgeschichte eines 

Stadtteils gestern und heute aufarbeiten und den sozialen und kulturellen Wandel stär-

ker erlebbar machen. Gezielt sollen Kinder und Jugendliche mit und ohne Einwande-

rungsgeschichte in den Prozess eingebunden werden.  

 

Durch die Unterstützung professioneller Referentinnen und Referenten sollen sie erler-

nen, Archivgut aufzuspüren und zu lesen, historische Fotos zu interpretieren und Zeit-

zeuginnen und Zeitzeugen zu befragen. So können die Kinder und Jugendlichen lernen, 

sich alle als Teil der Geschichte ihres Wohnortes zu begreifen und befähigt werden, sich 

mit der lokalen Geschichte, aber auch der persönlichen Geschichte ihrer Nachbarn, El-

tern und Großeltern - und somit ihrer eigenen Geschichte - zu beschäftigen. Die Er-

kenntnisse des gemeinsamen Forschungsprozesses sollen anschließend durch regelmä-

ßige Stadtteilführungen durch die Geschichtswerkstatt dauerhaft vermittelt werden.  

 

Für erforderliche Materialien, das externe Personal und für spätere Öffentlichkeitsar-

beit fallen nach Kostenplan insgesamt 3 200 Euro, für Getränke an allen Werkstatt-Ta-

gen zusätzlich 150 Euro, an.  Die Gesamtkosten betragen somit 3 350 Euro. Der „Ge-

schichtswerkstatt-Verein“ kann einen Eigenanteil von 335 Euro aufbringen und bean-

tragt – bevor Aufträge vergeben und Verträge geschlossen werden -  eine Förderung 

aus der „Heimat-Werkstatt“ in Höhe von 3 015 Euro. 
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 Beispiel 2 

Gemeinsam eine neue Heimat: 

Alteingesessene und Zugezogene finden das 

Verbindende.  
 

 

Ein kleiner Ortsteil einer nordrhein-westfälischen Gemeinde erlebte in den vergange-

nen Jahren durch die Erschließung mehrerer Neubaugebiete den Zuzug einer Vielzahl 

neuer Einwohnerinnen und Einwohner.  

 

Viele Menschen vor Ort wünschen sich eine stärkere Anbindung der Zugezogenen an 

die bestehende Dorfgemeinschaft. Es bildet sich eine Initiative, die sich mit allen Be-

wohnerinnen und Bewohnern des Dorfes bei mehreren Werkstatt-Treffen darüber aus-

tauschen möchte, was das Leben vor Ort für die Menschen ausmacht, was Neuhinzuge-

zogene und Alteingesessene verbindet und welche unterschiedlichen Möglichkeiten der 

Begegnung im Ortsteil vorhanden sind.  

 

Ziel ist es, das Verständnis für- und miteinander zu erhöhen und den Zusammenhalt 

durch geeignete Formen der Begegnung dauerhaft zu stärken. 

 

Die Initiative sucht zunächst noch weitere Personen, die aktiv mitmachen wollen, und 

informiert die Gemeinde über ihr Vorhaben. Es wird ein passender Ort für die 

Zusammenkünfte gesucht (aber noch nicht gebucht) und eine Gesamtplan für das Pro-

jekt inklusive Kostenkalkulation erstellt.  

 

Für Raummiete und erforderliche Technik werden 600 Euro veranschlagt, für Öffent-

lichkeitsarbeit 300 Euro, für professionelle Unterstützung (zum Beispiel bei der Mode-

ration) 500 Euro und für Getränke (mehrere Treffen) 300 Euro. Das ergibt 1 800 Euro. 

Die Initiative kann den erforderlichen Eigenanteil von 10 Prozent der Gesamtkosten auf-

bringen (= 180 Euro) und beantragt – bevor Aufträge vergeben und Verträge geschlos-

sen werden -  eine Förderung von 1 620 Euro aus der „Heimat-Werkstatt“. 
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 Beispiel 3 

34 Nationen - ein Stadtteil: 

Vielfalt besser verstehen, Miteinander stär-

ken. 
 

 

In einem Stadtteil einer nordrhein-westfälischen Großstadt leben Menschen aus insge-

samt 34 Nationen. Sie alle prägen den Stadtteil gemeinsam und haben zugleich eine 

individuelle Vorstellung von Heimat. Um einen gemeinsamen Austausch zu ermögli-

chen, plant ein Bürgerverein, die Menschen einzuladen, sich unter professioneller An-

leitung der Heimat zu nähern.  

 

Ziele:  

 Das wechselseitige Verständnis füreinander zu erhöhen und neue Gemeinschaften 

entstehen zu lassen. 

 

 Zu erkennen, wie sich Heimat in positiver Weise durch das Zusammentreffen von 

Menschen mit unterschiedlicher Lebensgeschichte verändern kann. 

 

 Die Teilnehmenden zu motivieren und zu befähigen, geeignete Formen zu finden, 

um das Miteinander im Stadtteil künftig zu verstärken.  

 

Für die professionelle Workshop-Begleitung entstehen Kosten von 3 400 Euro, für 

Raummiete von 600 Euro, für Öffentlichkeitsarbeit von 250 Euro und für Getränke 

(mehrere Abende) 350 Euro. Gesamtkosten: 4 600 Euro. Der Bürgerverein kann den 

erforderlichen Eigenanteil von 460 Euro (10 % der Gesamtkosten) aufbringen und be-

antragt – bevor Aufträge vergeben und Verträge geschlossen werden - eine Förderung 

von 4 140 Euro aus der „Heimat-Werkstatt“. 

 

 

3.4.4 Gibt es Fördervoraussetzungen für die „Heimat-Werkstatt“? 

 Stand: 28. Februar 2023 

Ja. Für die „Heimat-Werkstatt“ gibt es folgende Fördervoraussetzungen: 

 

 mindestens 1 000 Euro förderfähige Ausgaben. 

 Das Vorhaben ist im Land Nordrhein-Westfalen durchzuführen. 

 
Es dürfen keine anderen Förderungen der Europäischen Union, des Bundes oder des Landes 

Nordrhein-Westfalen für das Projekt in Anspruch genommen werden. 
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 Das Vorhaben  hat öffentlich erlebbar zu sein, also für alle zugänglich zu sein. 

 

Die maximale Fördersumme beträgt 10 000 Euro. In jedem Fall ist ein Eigenanteil bei der Fi-

nanzierung des Vorhabens zu erbringen. Bei Privaten mindestens 10 Prozent der förderfähi-

gen Gesamtkosten, bei Kommunen mindestens 20 Prozent (Haushaltssicherungsgemeinden: 

mindestens 10 Prozent).   

 

 

3.4.5 Wie kann die „Heimat-Werkstatt“ beantragt werden? 

 Stand: 28. Februar 2023 

 

Anträge auf eine Förderung 

aus dem Element „Heimat-

Werkstatt“ sind 

ausschließlich online an die 

jeweils zuständige 

Bezirksregierung zu stellen.  

 

 

 

Den Anträgen sind Projektbeschreibungen (Projektinhalt, Planung) sowie ein Kosten- 

und Finanzierungsplan beizufügen. In jedem Fall erfolgt eine Einzelprüfung des jeweili-

gen Antrags. 

 

 

3.4.6 Geschafft: Der Bewilligungsbescheid ist da! Was gilt es zu beachten? 
 Stand: 28. Februar 2023 

Vorab: Wir gratulieren! Die Auszahlung der Fördersumme erfolgt automatisch nach Be-

standskraft des Bewilligungsbescheides. Dies tritt automatisch einen Monat nach Erhalt 

des Bescheides ein.  

 

Dem Bewilligungsbescheid liegen die sogenannten „Allgemeine Nebenbestimmungen“ 

bei, „ANBest-P“ bei Privaten, „ANBest-G“ bei Kommunen: Hier sind Förderbedingungen 

und Hinweise zusammengefasst, die bei der Verwendung öffentlicher Mittel - sprich: 

Steuermittel - zu beachten sind.  

 

Den Zugang zur Online-Antragstellung für die  

„Heimat-Werkstatt“ finden Sie direkt über den 

Link: https://www.heimatfoerderung.nrw/online-

antrag 

Antragstellung unter:  
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Was bedeuten bestimmte Begriffe? 

Erläuterungen zu Begriffen des Zuwendungsrechts 

haben wir erstmals für Sie in einem Förderglossar zu-

sammengestellt. Siehe: https://www.mhkbd.nrw/sys-

tem/files/media/document/file/2023-02-

01_mhkbd_forderglossar_003.pdf 
 

 

Die „Heimat-Werkstatt“ ist innerhalb des angegebenen Durchführungszeitraums abzu-

schließen. Der Verwendungsnachweis ist spätestens bis zum 30. Juni des auf die Förde-

rung folgenden Jahres vorzulegen. 

Dies erfolgt über das Förderportal im Wege eines Online-Verwendungsnachweises über 

die getätigten Ausgaben.  

 

Aufbewahrungsfrist für Belege:  

Für die Belege über die tatsächlich entstandenen Ausgaben wie zum Beispiel 

Rechnungen oder Kontoauszüge gilt - für den Fall von Nachfragen – eine Aufbe-

wahrungspflicht von fünf Jahren.   

  

Wenn die zur Verfügung gestellten Fördermittel nicht vollständig benötigt wurden, neh-

men Sie bitte kurzfristig Kontakt mit der Bezirksregierung auf, um die Bedingungen für 

eine Rückzahlung zu besprechen. Kontaktdaten: Siehe unter 6. 

 

Die Förderung durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung 

des Landes Nordrhein-Westfalen ist in der öffentlichen Kommunikation (Namensnen-

nung in Publikationen, Pressemitteilungen, Anbringen einer Beschilderung o.ä.) ange-

messen darzustellen. 
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3.5 Zeugen unserer Heimat: Das „Heimat-Zeugnis“ 

3.5.1 Was ist das „Heimat-Zeugnis“? 
 Stand: 28. Februar 2023 

Bezugspunkte lokaler Identifikation sind häufig die lokale und regionale Geschichte oder 

besondere und prägende Bauwerke, Gebäude oder entsprechende Orte in der freien 

Natur. Das Wissen um lokale, identitätsstiftende Besonderheiten gehört zur Bildung al-

ler Generationen und ermöglicht Erfahrungen an besonderen öffentlichen Orten, die 

dadurch auch zu „Lern-Orten“ werden.  

 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen unterstützt diejenigen, die sich in besonde-

rer Weise um Orte und Bauwerke - „Zeugen“ unserer Heimat - kümmern und die dazu-

gehörige Geschichte oder Tradition in zeitgemäßer und besonders interessanter Form 

aufarbeiten bzw. präsentieren.  

 

Die „Heimat-Zeugnisse“ sollen Orte sein, an denen lokale und regionale Besonderheiten 

erlebbar werden und sich Menschen über das Identitätsstiftende austauschen können. 

Zugleich wird damit – je nach Projekt – ein Beitrag zur Bewahrung und Pflege derartiger 

Orte und Bauwerke und damit des öffentlichen Erscheinungsbildes im Ort bzw. im Stadt-

viertel geleistet.  

 

Grundlage für das „Heimat-Zeugnis“ sind die „Richtlinien über die Gewährung von Zu-

wendungen zur Umsetzung des Förderprogramms „Heimat-Zeugnis“ des Ministeriums 

für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen: 

https://www.mhkbd.nrw/system/files/media/document/file/mhkbd_heimat-zeug-

nis_foegrundsaetze.22.02_2023.pdf  

 

 

3.5.2 Wer ist für das „Heimat-Zeugnis“ antragsberechtigt? 

 Stand: 28. Februar 2023 

Mögliche Zuwendungsempfängerinnen oder -empfänger können Gemeinden, Städte, 

Kreise sowie private und gemeinnützige Organisationen im Land Nordrhein-Westfalen 

sein.   
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3.5.3 Was wäre aus dem „Heimat-Zeugnis“ vom Grunde her förderfähig? 
 Stand: 28. Februar 2023 

Für Vorhaben, die aus dem Förderelement „Heimat-Zeugnis“ gefördert werden können, 

beträgt das Projektvolumen grundsätzlich mindestens 100 000 Euro. Eine Förderung er-

folgt stets als Projektförderung und wird als zweckgebundener Zuschuss in Form der 

Anteilsfinanzierung nach Maßgabe der §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung (im Folgen-

den kurz: LHO) gewährt. Förderungen sind für Heimat-Projekte möglich, die einen Um-

setzungszeitraum von bis zu drei Jahren umfassen.  

 

Die Förderhöchstbeträge, die in den Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO geregelt sind, 

sind grundsätzlich von der finanziellen Leistungskraft des jeweiligen Antragstellenden 

abhängig. Sie betragen bei privaten Organisationen maximal 90 % und bei Kommunen 

grundsätzlich maximal 80 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.  

 

 Gemeinden in der Haushaltssicherung können für das Förderelement „Heimat-

Zeugnis“ eine 90 %-Förderung erhalten. 

 

Es können Projekte und Vorhaben gefördert werden, bei denen mit herausragenden Kon-

zepten sowie mit bewährten oder innovativen Methoden lokale und regionale Geschichte 

generationsübergreifend öffentlich erlebbar wird.  

 

Beispiele 
  

Die Aufarbeitung und öffentliche Präsentation von lokalen oder regionalen Traditionen oder 

die Sichtbarmachung sonstiger lokaler oder regionaler Besonderheiten, die den Vorbildcha-

rakter des Projektes hinsichtlich seiner identitätsstiftenden Wirkung für den Ort hervorhe-

ben und mit Leben füllen.  

 

Dies umfasst auch die Einbeziehung des Präsentationsortes (Gebäude, öffentlicher Raum) 

sowie die Herrichtung und Inszenierung von historischen Gebäuden, Museen, Plätzen oder 

Orten, sofern dies mit einem herausragenden Konzept zur generationsübergreifenden öf-

fentlichen Erlebbarmachung der lokalen und/oder regionalen Geschichte verbunden ist. 

  

Die Zugänglichmachung und Inszenierung von heimatlichen oder historischen Fundstellen. 
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Beispiele 
  

Die Herrichtung oder Inszenierung von historischen Gebäuden in einer Form, durch die ihre 

herausragende Geschichte in zeitgemäßer Weise dauerhaft erlebbar öffentlich dargestellt 

wird. 

  

Das Erstellen von Denkmal-Pfaden, Neubeschilderung von Heimatpfaden, alten Bauern-

schaften, Erinnerungstafeln und Vergleichbares 

und vieles mehr . . . 

 

 

Dagegen liegen solche Projekte nicht in der Intention des „Heimat-Zeugnisses“, bei de-

nen es vor allem um den Erhalt alter Bausubstanz - ohne eine mit Blick auf „Heimat“ 

zukunftsweisende und tragfähige Idee für die spätere Nutzung - geht. 

 

N
ic

h
t 

 f
ö

rd
er

fä
h

ig
 

Die reine Sanierung eines Vereinsheims oder die Errichtung eines reinen Gemein-

schaftshauses. 

Der Kauf eines historischen Bauwerks ohne besondere Vorstellung, wie sich der 

Mehrwert für die Heimat vor Ort heben und seine Geschichte in herausragender 

Weise darstellen lässt (zum Beispiel eines für die Gastronomie vorgesehenen - 

sprich: kommerziell zu nutzenden - historischen Bauernhofes). 

Die Restaurierung eines historischen Bauwerks ohne tragfähiges Nutzungskonzept 

mit Blick auf das Thema Heimat (zum Beispiel die Restaurierung eines stillgelegten 

Kinos oder eines Fachwerkhauses). 

Die reine Erneuerung eines Stadtparks. 

Die Transformation eines historischen Bauwerks zu einem neuen Objekt. 

 

 

 

Für Projekte, die sich auf unter Denkmalschutz stehende Objekte beziehen und die För-

derkriterien für ein „Heimat-Zeugnis“ nicht erfüllen, könnte sich eventuell eine Förde-

rung aus der Landesdenkmalpflege ergeben. Mehr Informationen dazu finden Sie auf 

der Website: www.mhkbd.nrw 
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3.5.4 Von Ihrer Projekt-Idee zur Förderung aus dem „Heimat-Zeugnis“ 
 Stand: 28. Februar 2023 

Die folgenden Hinweise und Fragestellungen sollen Sie bei der Vorbereitung für einen 

Antrag für ein „Heimat-Zeugnis“ unterstützen. Es wird empfohlen, vor Antragstellung zu-

nächst ein Beratungsgespräch mit der Bezirksregierung zu führen. Kontakte: Siehe unter 

6. 

Im Falle einer Förderzusage sind rechtliche Anforderungen bei der Verwendung der För-

dermittel - sprich: Steuermittel - einzuhalten. Diese sollten Sie vor Antragstellung be-

reits kennen, um Ihr Projekt gut strukturieren zu können.   

 

Wichtig: Ein durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördertes Projekt darf erst begonnen 

werden, wenn ein Zuwendungsbescheid vorliegt. Mit der Antragstellung bestätigen Sie, dass 

Sie Ihr Projekt noch nicht begonnen haben. Als Beginn zählt beispielsweise die Auftragsertei-

lung an einen Handwerksbetrieb zur Durchführung von Arbeiten, die Teil des Heimat-Projekts 

sind. 

 

 Hinweis: Eigentumsrechte frühzeitig beachten 

 

Wenn das Vorhaben auf einer Fläche oder an oder in einem Gebäude durchgeführt werden soll, 

das sich nicht in Ihrem Eigentum befindet, denken Sie bitte daran, zuerst - also vor Antragsstel-

lung - das Einverständnis der Eigentümerin oder des Eigentümers einzuholen. Bitte fügen Sie 

die Einverständniserklärung dem Antrag bei. 

 

 Die Heimat-Projektidee 

 

Für eine Antragstellung benötigen Sie: die Projektidee. Stellen Sie diese zunächst in einer kur-

zen, aber prägnanten Beschreibung dar. Hierbei kommt es weniger auf die Darstellung techni-

scher Details, denn darauf an, wo und wie Sie Heimatgeschichte(n) in herausragender Weise 

öffentlich erlebbar machen wollen.  

 

Bei Bau- und Sanierungsvorhaben: Siehe Erläuterungen weiter unten.  

 

 Ausführliche Darstellung des Heimat-Projektes 

 a) Projektziele und Projektinhalte 
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 Gehen Sie in der genaueren Beschreibung Ihres Heimat-Projekts darauf ein, welchen be-

sonderen Heimatbezug Ihr Projekt hat und welches Konzept Sie auch langfristig mit dem 

Heimat-Zeugnis verfolgen. 

 In welcher Form entsteht ein neuer oder verbesserter generationenübergreifender (Lern-

)Ort für lokale und/oder regionale Geschichte? 

 Wie sollen langfristig Zielgruppen erreicht werden? 

 Wie sind Ehrenamtliche in die Projektplanung und Projektdurchführung eingebunden? 

 Werden Sie bei der Erstellung und Umsetzung des Heimat-Projektes von Expertinnen oder 

Experten begleitet? Wenn ja, von welchen? 

 Wie wird gesichert, dass nach Fertigstellung eine dauerhafte öffentliche Zugänglichkeit zu 

dem Heimat-Projekt gewährleistet ist? 

 Geben Sie bitte auch an, wie Sie langfristig entstehende Kosten decken möchten und wie 

viele Engagierte auch künftig das Heimat-Zeugnis-Projekt unterstützen können. 

 Hinweis: Sofern bauliche Vorhaben oder Investitionen gefördert werden, gelten hierfür im 

Einzelfall festzulegende Zweckbindungsfristen. Das bedeutet, dass Sie eine entsprechende 

Nutzung des Gebäudes oder der Investition über den vom Land festgelegten Zeitraum si-

cherzustellen haben.  

 

 b) Finanzierung 

 1. Selbstauskunft zur eigenen Finanzkraft: 

Wieviel Eigenkapital steht Ihnen zur Verfügung? Wie ist die dauerhafte Finanzierung des 

Heimat-Projektes nach Abschluss der Förderung gesichert (zum Beispiel für laufende Kos-

ten)? Weshalb ist das Projekt ohne eine öffentliche Finanzunterstützung nicht zu umsetz-

bar? 

 

2. Konzept ohne Gewinnerzielungsabsicht 

Eine Landesförderung aus dem „Heimat-Zeugnis“ ist nur dann möglich, wenn keine Ge-

winnabsichten mit dem Heimat-Projekt verfolgt werden. Im Rahmen der Vorgaben sind alle 

zu erwartenden Einnahmen und deren geplante Verwendung offen zu legen.  

 

3. Sichere Finanzplanung 

Berücksichtigen Sie bei Ihrer Finanzplanung auch außerplanmäßige oder unerwartete Zu-

satzkosten (zum Beispiel Baukostensteigerungen) und etwaige Auswirkungen auf den Fi-

nanzierungsplan.  

 

4. (Kombination mit weiteren) Fördermöglichkeiten 

Möglicherweise bestehen für Ihr „Heimat-Projekt“ auch andere  - ggf. ergänzende  - Förder-

möglichkeiten. Eine Übersicht bietet: www.foerderdatenbank.de 

 

 Zeitplanung 

  Wann wollen Sie voraussichtlich mit dem „Heimat-Zeugnis“ starten? 

 Wann soll das „Heimat-Zeugnis“ fertiggestellt sein? 
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 Im Falle einer Förderung werden die Fördermittel in der Regel nicht in einer Summe, son-

dern Zug um Zug nach konkretem Bedarf (zum Beispiel bei der Fälligkeit von Rechnungen) 

ausgezahlt: Im welchem Jahr werden voraussichtlich wie viele Fördermittel benötigt? 

 

 

 

 

 Bau- und Sanierungsvorhaben 

  Bei denkmalgeschützten Objekten: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit Ihrer Unteren Denk-

malbehörde (Stadt oder Gemeinde) auf und klären Sie, ob das Vorhaben einer denkmal-

rechtlichen Erlaubnis bedarf und ob diese erteilt wird 

 Fügen Sie alle notwendigen Einverständniserklärungen bei: Zum Beispiel Einverständniser-

klärungen von Eigentümerin oder Eigentümer, positive Bauvoranfrage oder Baugenehmi-

gung, denkmalrechtliche Erlaubnis 

 Vollständige Entwurfsplanung mit Raum- und Funktionsprogramm (die Kosten für die Ent-

wurfsplanung eines Planungs- oder Architekturbüros können im Falle einer Förderzusage 

mitgefördert werden) 

 Aktuelle Kostenberechnung mit Mengenangaben  

 

 
Zusätzlich bei Bau- und Sanierungsvorhaben mit einer zu beantragenden Förderung 

aus dem „Heimat-Zeugnis“ von mehr als 500 000 Euro 

 In diesem Fall ist eine baufachliche Prüfung der Baukosten erforderlich:  Diese Prüfung erfolgt 

vor der Bewilligung der Projektförderung durch die örtlich zuständige Bezirksregierung. Bei 

kommunalen Antragstellern kann die baufachliche Prüfung durch die zuständigen bautechni-

schen Dienststellen der Gemeinden erfolgen. Dies kann dazu führen, dass bereits vorab Kosten 

für Planungsleistungen (zum Beispiel Brandschutzgutachten, Bodengutachten) entstehen. 

 

 Im Falle einer Förderung: Rechte und Pflichten 

 Mit dem Erhalt einer Landesförderung gehen Rechte und Pflichten einher: Hierzu werden Ihnen 

als Bestandteil des Bewilligungsbescheides „Allgemeine Nebenbestimmungen“ auferlegt. Diese 

sind an die Rechtsform des Antragstellenden angepasst („ANBest-P“ - Allgemeine Nebenbe-

stimmungen Private; „ANBest-G“ - Allgemeine Nebenbestimmungen Gemeinden; „NBest-Bau“ 

– Baufachliche Nebenbestimmungen).  

 

In den Allgemeinen Nebenbestimmungen werden u.a. verbindliche Regelungen zu folgenden Be-

reichen der Landesförderung getroffen: 

Nummer 1: Anforderung und Verwendung der Zuwendung 

Nummer 2: Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 

Nummer 3: Vergabe von Aufträgen 

Nummer 4: Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 

Nummer 5: Mitteilungspflichten  

Nummer 6: Nachweis der Verwendung 
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Nummer 7: Prüfung der Verwendung 

Nummer 8: Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 

 

 Die Einhaltung der Nebenstimmungen erspart viel Zeit im Zuge der Projektumsetzung und bei 

Ihren Nachweispflichten (Verwendungsnachweis), denn die Nicht-Einhaltung kann zu umfang-

reichen Nachfragen und am Ende zur Rückforderung von Fördermitteln führen. 

 Vergabe von Aufträgen 

 Ein äußerst wichtiger Bestandteil der Allgemeinen Nebenbestimmungen sind die Vorgaben zur 

Vergabe von Aufträgen: Wenn Sie hiermit (noch) keine Erfahrungen haben, bietet es sich im 

Zuge Ihrer Heimat-Projektidee an, Kontakt mit Ihrer Gemeinde aufzunehmen und anzufragen, 

ob diese Sie bei der Einhaltung der Vergabekriterien unterstützt. Bei vielen der bisher ausge-

sprochenen „Heimat-Zeugnissen“ freuen sich die Städte und Gemeinden über das Bürgerenga-

gement und unterstützen praktisch bei der Auftragsvergabe.  

 

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit der Vergabe von Aufträgen und Dienstleistungen im Rah-

men von staatlichen Förderungen haben, empfehlen wir, dass Sie sich bereits vor der Antrags-

stellung damit auseinandersetzen, ob die Einhaltung der Vergaberegelungen gewährleistet 

werden kann. Soweit dafür keine fachkundige Person vorhanden ist, ist gegebenenfalls nach 

Bewilligung der Förderung eine entsprechende Beauftragung (zum Beispiel eines Fachanwal-

tes) vorzunehmen. Die Kosten hierfür können ggf. bei Gewährung einer Zuwendung mitgeför-

dert werden (Mitbeantragung erforderlich). 

 

 

Veranschaulichendes Beispiel Auftragsvergabe  

 

Im Zuge der Umgestaltung des vom Heimatverein betriebenen Heimatmuseums an die 

künftigen Anforderungen sind Mauerwerks- und Malerarbeiten erforderlich. Der veran-

schlagten Kosten liegen bei rund 12 500 Euro ohne Umsatzsteuer. Hierbei handelt es 

sich um die einzige bauliche Kostenposition im Zuge der Vorhaben.  

 

Nach den Vorgaben der ANBest-P sind für Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge bis 

zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 25 000 Euro ohne Umsatzsteuer mindes-

tens drei Unternehmen zur Angebotsabgabe aufzufordern. 

 

Sie bitten also mindestens drei Handwerksbetriebe aus der Umgebung um ein Angebot. 

Das wirtschaftlichste Angebot erhält den Zuschlag. Die Entscheidung wird nachvollzieh-

bar dokumentiert (Vergabevermerk). Dieser Vermerk ist nach Abschluss des Vorhabens 

gemeinsam mit dem Verwendungsnachweis vorzulegen. Grundsätzlich gilt: Je höher der 

Auftragswert ist, desto umfangreicher sind die Vorgaben an die Vergabe. 
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 Weitere Pflichten im Falle einer Förderzusage 

  Ausgezahlte Förderbeträge sind innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung dem Förder-

zweck entsprechend zu verwenden. Wird das Geld nicht innerhalb der Frist zweckentspre-

chend verwendet, können Zinsen erhoben werden.  

 

 Die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel muss durch entsprechende Belege 

nachgewiesen werden (z.B. Rechnungen, Kontoauszüge). 

 

 Sämtliche Änderungen des Projekts sind unverzüglich der zuständigen Bezirksregierung 

mitzuteilen: Dies betrifft insbesondere Mehr- oder Minderkosten, das Hinzutreten weiterer 

Fördergeber, Leistungen Dritter und/oder Spenden, relevante zeitliche Verzögerungen in 

der Projektumsetzung oder inhaltliche Abänderungen des Heimat-Projektes. 

 

 

3.5.5 Wie kann das „Heimat-Zeugnis“ beantragen werden? 
 Stand: 28. Februar 2023 

Alle Vorbereitungen sind getroffen, das Beratungsgespräch bei der Bezirksregierung ge-

führt. Dann kann jetzt der Antrag gestellt werden.  

 

 

Anträge auf eine Förderung aus dem „Heimat-Zeugnis“ sind online an die jeweils zustän-

dige Bezirksregierung zu richten. Der Antrag muss zudem schriftlich übersandt werden. 

 

 

Dem Antrag sind Projektbeschreibungen (Projektinhalt, Planung, Folgekosten) sowie 

Kosten- und Finanzierungspläne einschließlich der Gesamtkosten beizufügen. In jedem 

Fall erfolgt eine Einzelprüfung des Antrags. 

 

3.5.6 Geschafft: Der Bewilligungsbescheid ist da! Was gilt es zu beachten? 

Den Zugang zur Online-Antragstellung für ein        

„Heimat-Zeugnis“ finden Sie direkt über den Link: 

https://www.heimatfoerderung.nrw/onlineantrag 

 

Antragstellung unter:  
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 Stand: 28. Februar 2023 

 

Vorab: Wir gratulieren! Einen Monat nach Erhalt des Bewilligungsbescheids hat dieser 

Bestandskraft. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt Zug um Zug nach dem tatsächli-

chen Bedarf. Mit der für Sie zuständigen Bezirksregierung wird ein Plan erstellt, wann 

welche Mittel zum Beispiel für den Kauf von Material oder für die Bezahlung von Hand-

werkerrechnungen benötigt werden. Ausgezahlte Mittel sind innerhalb von zwei Mona-

ten für den von Ihnen zuvor angegebenen Zweck zu verwenden. Sollte das Geld wider 

Erwarten doch nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung benötigt wer-

den, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit der Bezirksregierung auf. Kontaktdaten: 

Siehe unter 6. 

 

Dem Bewilligungsbescheid liegen die sogenannten „Allgemeine Nebenbestimmungen“ 

bei, bei Privaten „ANBest-P“, bei Kommunen „ANBest-G“. Hier sind Förderbedingungen 

und Hinweise zusammengefasst, die bei der Verwendung öffentlicher Mittel - sprich: 

Steuermittel - zu beachten sind.  

 

Was bedeuten bestimmte Begriffe? 

Erläuterungen zu Begriffen des Zuwendungs-

rechts haben wir erstmals für Sie in einem För-

derglossar zusammengestellt. Siehe unter: 

https://www.mhkbd.nrw/system/files/me-

dia/document/file/2023-02-01_mhkbd_forder-

glossar_003.pdf 

 
 

 

Das Vorhaben, für das Sie ein „Heimat-Zeugnis“ bekommen haben, ist innerhalb des 

angegebenen Durchführungszeitraums abzuschließen. Der Verwendungsnachweis ist 

spätestens bis zum 30. Juni des auf die Förderung folgenden Jahres vorzulegen. 

Dies erfolgt über das Förderportal im Wege eines Online-Verwendungsnachweises über 

die getätigten Ausgaben. Erforderlich sind eine nachvollziehbare Darstellung des durch-

geführten Vorhabens und eine Auflistung der tatsächlichen Ausgaben mit entsprechen-

den Belegen, wie zum Beispiel Rechnungen oder Kontoauszüge.  

 

 

 

 

Wenn die bewilligte Fördersumme nicht vollständig benötigt wurde, nehmen Sie bitte 

kurzfristig Kontakt mit der Bezirksregierung auf. Kontaktdaten: Siehe unter 6. 
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Die Förderung durch das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung 

des Landes Nordrhein-Westfalen ist in der öffentlichen Kommunikation (Namensnen-

nung in Publikationen, Pressemitteilungen, Anbringen einer Beschilderung o.ä.) ange-

messen darzustellen. 

 

 

4. Sonderfrage: Förderung von Stadtjubiläen 
 Stand: 28. Februar 2023 

Es erreichen uns viele Anfragen, ob aus dem Landesförderprogramm „Heimat. Zukunft. 

Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ auch Stadtjubiläen ge-

fördert werden können.  

 

Das Stadtjubiläum an sich kann nicht aus dem Landesförderprogramm gefördert wer-

den, aber: Eine Förderung von einzelnen Projekten, die mit einem Stadtjubiläum und 

dem örtlichen historisch-kulturellem Erbe oder mit identitätsstiftenden Projekten zum 

Stadtjubiläum in Verbindung stehen, können gefördert werden. Beispielsweise die Er-

stellung einer Festschrift durch einen örtlichen Heimatverein - über einen „Heimat-

Scheck“ oder über den „Heimat-Fonds“. 

  

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor


 

Seite | 39  

 

5. Weitere Informationen und Rechtsgrundlagen 
 Stand: 03. März 2023 

Die für Sie örtlich zuständige Bezirksregierung können Sie der gesonderten Veröffentli-

chung „Auflistung der örtlichen Zuständigkeiten der Bezirksregierungen im Land Nord-

rhein-Westfalen“ entnehmen (www.mhkbd.nrw).  

 

Wichtige Begriffe des Zuwendungsrechts werden in einem gesonderten „Förderglossar“ 

für Sie erläutert (https://www.mhkbd.nrw/system/files/media/document/file/2023-02-

01_mhkbd_forderglossar_003.pdf).     

 

Die amtlichen Veröffentlichungen der Landes-Förderrichtlinien finden Sie hier: 

 

a) Heimat-Scheck 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_de-

tail_text?anw_nr=7&vd_id=20921&ver=8&val=20921&sg=0&menu=0&vd_back=N  

 

b) Heimat-Preis 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_de-

tail_text?anw_nr=7&vd_id=20920&ver=8&val=20920&sg=0&menu=0&vd_back=N  

 

c) Heimat-Fonds 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_de-

tail_text?anw_nr=7&vd_id=20919&ver=8&val=20919&sg=0&menu=0&vd_back=N  

 

d) Heimat-Werkstatt 

https://www.mhkbd.nrw/system/files/media/document/file/vorab-veroeffentli-

chung_richtlinie_heimat-werkstatt_nordrhein-westfalen_0.pdf 

 

e) Heimat-Zeugnis 

https://www.mhkbd.nrw/system/files/media/document/file/mhkbd_heimat-zeug-

nis_foegrundsaetze.22.02_2023.pdf  
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6. Ihr Kontakt zur Bezirksregierung 
 Stand: 03. März 2023 

Nachfolgend finden Sie die Kontaktdaten der jeweiligen Bezirksregierung im Land Nord-

rhein-Westfalen (zuständig ist jeweils das Dezernat 35): 

 

Bezirksregierung Arnsberg 

Seibertzstraße 1 

59821 Arnsberg 

Ansprechpersonen & Kontakt: 

Herr Jens Vogelsang, Frau Angelique Mai 

Telefon: 02931 82-2844, -3432 

E-Mail: heimat-foerderung@bezreg-arnsberg.nrw.de 

 

Bezirksregierung Detmold 

Leopoldstraße 15 

32756 Detmold 

Ansprechpersonen & Kontakt: 

Frau Manuela Hauswerth, Frau Svenja Horstkötter 

Telefon: 05231 71-3536, -3539 

E-Mai: heimat-foerderung@brdt.nrw.de 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Cecilienallee 2 

40474 Düsseldorf 

Ansprechpersonen & Kontakt: 

Herr Dierk Wilhelm, Frau Nina Josten 

Telefon: 0211 475-9256, -3937 

E-Mail: heimatfoerderung@brd.nrw.de 

 

Bezirksregierung Köln 

Zeughausstraße 2 - 10 

50667 Köln 

Ansprechpersonen & Kontakt: 

Frau Antonia Klüser, Herr Tolga Yikici 

Telefon: 0221 147-2228 

E-Mail: heimat-foerderung@bezreg-koeln.nrw.de 

 

Bezirksregierung Münster 

Domplatz 1 - 3 

48143 Münster 

Ansprechpersonen & Kontakt: 

Frau Joelle-Christin Natrup, Herr Lennard Overhoff, 

Frau Giulia Ciorra 

Telefon: 0251 411-3866, -3263, -5277 

E-Mail: heimat-foerderung@bezreg-muenster.nrw.de  
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Fachbereich: FG-III/1 Gemeindeentwicklung / Planung / Maßnahmen Bauaufsicht / Umwelt
 Gemeinde Swisttal 
  Die Bürgermeisterin 
  

 

B E S C H L U S S V O R L A G E  V/2020/0747 

 
 
Beratungsfolge: Termin  Entscheidung Öffentl. 

Planungs- und Verkehrsausschuss 01.02.2024 Vorberatung Ö 
Rat der Gemeinde Swisttal 19.03.2024 Entscheidung Ö 
    
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
 Antrag zur Aufstellung eines Bebauungsplanes in Heimerzheim im 

Bereich zwischen der Euskirchener Straße und Mirgelweg 
- Vorberatung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Planungs- und Verkehrsausschuss empfiehlt dem Rat folgenden Beschluss zu fassen: 
 
„Auf Empfehlung des Planungs- und Verkehrsausschusses wird die Absicht zur 
Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens für die Grundstücke Gemarkung 
Heimerzheim, Flur 13, Flurstück 88, Flur 26, Flurstücke 52/1, 52/2, 383 und Flur 10, 
Flurstück 34, begrüßt.  
 
Der Eigentümergemeinschaft wird vorgeschlagen in Abstimmung mit der Gemeinde 
Voruntersuchungen zur notwendigen Erschließung durchzuführen sowie eine etwaige 
angepasste Planskizze zur weiteren Vorberatung zu erarbeiten. Die Beratung zur Aufstellung 
eines Bebauungsplanes wird auf eine der nächsten Sitzungen vertagt.“ 
 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Eigentümer der Grundstücke Gemarkung Heimerzheim, Flur 26, Flurstücke 52/1 und 
52/2 (Euskirchener Straße 28) und Flur 26, Flurstück 383 (Euskirchener Straße 26) 
beabsichtigen Wohngebäude zwischen der Euskirchener Straße sowie dem Mirgelweg zu 
errichten. Auf die anliegenden Antragsunterlagen wird verwiesen. 
 
Die Grundstücke liegen innerhalb der Abrundungssatzung gemäß § 34 BauGB (siehe 
Anlage).  
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Die beabsichtigten Standorte der Wohngebäude auf den rückwärtigen Grundstücksflächen 
überschreiten die faktische Baugrenze und überspannen damit die Anforderungen im 
Rahmen von § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB, der nach der Zielsetzung der Norm einer Funktion 
als „Planersatz“ zukommt. Hinter dieser faktischen Baugrenze sind im Blockinneren größere 
grundstücksübergreifende und im räumlichen Zusammenhang stehende nicht bebaute 
Grundstücksflächen vorhanden. Die Vorhaben in den rückwärtigen Grundstücksbereichen 
hätten wegen der Überschreitung des durch die Umgebungsbebauung vorgegebenen 
Rahmens eine städtebaulich relevante Situationsverschlechterung zur Folge und sind 
geeignet, bodenrechtliche Spannungen zu begründen. Sie verschlechtern die vorhandene 
Situation in bauplanungsrechtlich relevanter Weise. Der im Blockinnenbereich von einer 
Bebauung mit Hauptanlagen freigehaltene Bereich, der die städtebauliche Qualität der 
straßenseitig im Wesentlichen mit Wohngebäuden bebauten Grundstücke als rückwärtige 
„Ruhezone“ maßgeblich mitbestimmt, würde spürbar eingeschränkt. Infolge einer nicht 
auszuschließenden Vorbildwirkung neuer Gebäude bestünde die Gefahr, dass auch auf 
weiteren Grundstücken im rückwärtigen Bereich Hauptanlagen errichtet würden, mit der 
Folge, dass nach und nach die unbebaute Fläche im Blockinneren verloren gehen würde.  
 
Um etwaige Vorhaben realisieren zu können, bedarf es der Durchführung eines 
Bauleitplanverfahrens, um den ordnenden Rahmen für die bauliche und sonstige Nutzung 
der betroffenen Grundstücke zu setzen. Im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB unterbreitet 
die Eigentümergemeinschaft somit einen ersten Vorschlag für eine mögliche Bebauung. In 
Abstimmung mit der Gemeinde werden gleichzeitig angrenzende Grundstücksflächen in die 
Planung einbezogen, um somit die künftigen Nutzungen im Blockinnenbereich ordnen zu 
können. Es handelt sich dabei um das westlich angrenzende Grundstück Gemarkung 
Heimerzheim, Flur 13, Flurstück 88 sowie um die östlich angrenzenden Grundstücke Flur 26, 
Flurstücke 384, 55 und Flur 10, Flurstück 34.  
 
Die dem Antrag beigefügte Planskizze dient zunächst der Vorberatung zu den beabsichtigten 
Überlegungen. Seitens der Gemeinde wird eine Nachverdichtung innerhalb des dargestellten 
Geltungsbereiches ausdrücklich befürwortet.  
 
Der Planungs- und Verkehrsausschuss sollte im Sinne einer Innenbereichsverdichtung über 
die angestrebte Innenverdichtung laut den Antragsunterlagen beraten und dem Rat 
empfehlen zunächst weitere Abstimmungen sowie Voruntersuchungen durchführen zu 
lassen. Gleichzeitig wird empfohlen über die städtebaulichen Zielsetzungen (Geschossigkeit, 
Bauweise, Gebäudestandorte, verkehrliche Anbindung, Anzahl der Wohneinheiten, etc.) im 
Blockinnenbereich bereits zum jetzigen Zeitpunkt frühzeitig und in grundsätzlicher Hinsicht 
zu beraten, so dass der Eigentümergemeinschaft entsprechende Empfehlungen zur 
Berücksichtigung übermittelt werden können.  
 
Abhängig von den entwässerungstechnischen Vorprüfungen und den daraus resultierenden 
möglichen Wohneinheiten wird eine zweigeschossige offene Bauweise (wie in den 
Antragsunterlagen skizziert) und auch auf den angrenzenden Grundstücken innerhalb des 
Geltungsbereiches seitens der Verwaltung empfohlen. Insbesondere mit den Eigentümern 
innerhalb des Planbereiches werden voraussichtlich geringfügige Änderungswünsche zu 
Gebäudestandorten zu eruieren sein. Die Versiegelung von Grundstücksflächen durch 
Zufahrten sowie Stellplätze sollte auf das Nötigste reduziert werden. Das betrifft gleichfalls 
die Art der Flächenbefestigungen. 
 
Eine Absichtserklärung des Rates wird für die Fortführung der weiteren Abstimmungen 
empfohlen.  
 
 
 
 
 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor


 
 
 

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor


TOP Ö  12TOP Ö  12Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor


TOP Ö  12 TOP Ö  12

Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor


TOP Ö  12TOP Ö  12Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor


TOP Ö  12TOP Ö  12Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor


P

P

P

P

P

P

66

6

118

43

22

5

89

48

35
2

21

11
0

114

9

48

63

27

30

24

46

17

54

81

35

14

19

48

4

101

20

34

Hinter dem Burggarten

20

40

55

24

21

15

58

27

43

10

16

44

Weg

Weg

17

10

Kölner Straße

10
2

98
10

0

13

93

74

35

Am Alten Sägewerk

Am Alten Sägewerk

32

12

7

3

4
14

12

16

3

10

40

8

14

5

39

32

33

Gartenstraße

17

15

6

32

12

27

97

22

28

10

3

23

Quellenstraße

L 163

12

14

21

Treibhaus
Treibhaus

10

16

2

L 182

3

30

31

Jagdweg

Jagdweg

Jagdweg

7

30

11

92

15

39

40

5

12

45

44

35

67

18

26

90

29

36

2

41

6

12

65

57

19

38

14

20

43 
a

44

94

8

Vo
rge

bir
gs

str
aß

e

8 a

38

Pü
tzg

as
se

Pü
tzg

as
se

40

14

24

Am

Lerchenweg

3

24

6

Pü
tzg

as
se

Swistbach

Nordstraße

29

40

6 c

30

74 a

Im Kammerfeld

Haselbuschweg

3

33

19

103

10

4

37

32 b

37

3

3

5

9 20

15

72

Kölner Straße

105

42

89

21 
a

2

5

51

51

Im Kammerfeld

Kölner Straße

26

67

36 31

1

Im Kammerfeld

11

10
8

L 1
82

29

L 18
2

12

89

70

34

96
3

17

56

28

4

8

31

14

56

26

4

12

24

2

34

71

13

8

105 a

19

5

Köln
er 

Str
aße

Am Alten Sägewerk

27

Kölner Straße

11

15

26 a

15

25 
a

58
7

19

19 
a

23

4

53

19

Am Fronhof

5

4

5

39

20

10

11

39

25

22

57

9

58

21

14

1

Haselbuschweg

2

8

Quellenstraße

29

32
27

53

5

39

32

7

27 
a

36 a

19

70

25

23

11
8

101100 a

38

Kö
lne

r S
tra

ße

28

9

Kölner Straße

Qu
ell

en
str

aß
e

55

9

34

35

Bachstraße
Bachstraße

Kirchstraße

KirchstraßeK 61

K 61

36

41

10
6

Kommerweg7

1

Weg

4

3

30

53 a

13

42

Weg

68

Auf dem Hambach

6

Weg

Brache

1

Birkenallee

Birkenallee

Birkenallee
18

56

16

17

42

21

20

23

40

25

10

2

2

Bitze
Auf der

Qu
ell

en
str

aß
e

Quellenstraße

6

48 a

79

8

22

16

29

1

17

4

5

16

50

23

84

6

55

10

83

Ballengasse

38

1 b
7

13

46

7

58

28

43

47

22

37 a

49

55

12

45

26

14

27

12

3

99

79

27

51

31

41

18

17 a

14

40

9

8

9

51

30

11

16

37

37

24

6

96

31

Brache

28

10

24

41 a

40

21

Neukircher Weg

6

6

53

30

49

104

21

18

52

17

12

24

62

28

7

13

4

9

49

8

Ah
rst

raß
e

Eusk
irch

ene
r S

tra
ße

44

39

6

1

16

14

15

6 a6 b

33

77

85

2

2

3

75

12

34

Vor
geb

irgs
str

aße

39

81

69

29

10

Brache

25

25

37

Vorgebirgsstraße

88

7

116

6 43

82

53

Pü
tzg

as
se

16

7

36

Kölner Straße

41

1

14

35

9

12
0

4

2

Bachstraße

17

50

46

22

4

27

112

14

5

27

20

Treibhaus

11

44

14

4

18

20

32

61

33

9

55

Euskirchener Straße

10

10
6

23

14

6

Gartenstraße

80

30 a

33

10

23

36

26

14

21

95

8

2

14

43

22

26

31

35

7

83

Im
Kammerfeld

20

44

10

37

37

1

4

45

47

33

1

Birkenallee

29

62

2

97

38

29

15

Kölner Straße

22

36

9

22

11

98

31

29

75

33

4

3

41

L 163

34

34

10

42

25

Birkenallee

1

105

89 
a

11

18

17 
a

21

27

Euskirchener Straße

Ahrstraße

1

3

14

8

9

9

2 a

3735

33

8

12

4

21

20

5

1 a

40

5

17

73

37 a

7

50

73

59

21

20

23

63

2

14

Birkenallee

53

16

22

29

51

23

22

26

20

17
87

7

24

18 a

9

Im Kammerfeld

6

21

100

47

18

99

14

32 a

13

12

19

88

8

13

59

Gartenstraße

82

13

8

39

6

36

57

Auf dem Hambach

31

71

Bachstraße

61

Jagdweg

6

6

19 a

59

1

34

23

33

22

26

26

21

46

17

18

87

87 
a

38

25

23

15

28

29

102

76

84

2

107

11

47

11

18

38

12

11

Ki
rch

str
aß

e

86
11

8

42

13

7

11

9

6

37

25

43

Bachstraße

8

31

4

33

86
19

6

7

58

5

25

19

11

Quellenstraße

25

5

71

25

39

35

27

17

31

45

50

L 163

9 a

Hinter dem Burggarten

33
3

41

22

106

33

Kirchstraße

Im Kammerfeld

65

10

Kölner Straße

23

Weg

Bachstraße

23

53

19

24

61

37

16

10

120

13

Gartenstraße

Am Alten Sägewerk

103

19

39 a

19

73

30

9

17

7

4

25

78

31

50

91

We
g

Weg

Weg

Weststraße
Weststraße

Weststraße

9

11

13

10 7

28
30

26

3

Brache

8 a

64

43

10 a

21

46 19

8

20

35

22

39

1

Stein
busch

weg

39

45

Buschgasse

44

42

Flur 22

Heckenweg

He
ck

en
we

g

Heckenweg

Heckenweg

Heckenweg

15

38

47

32 a

3

1

46

48

77
26

37

23

Fronhof6852

33

13

Finkenweg

Finkenweg

Ra
up

en
bu

sc
hw

eg

Raupenbuschweg

Raupenbuschweg

48

8

Flur 28

26

31

36

34

Mirgelweg

Mirgelweg

41

45

37

24

39

12 a

10

24

30

6

25

16

32

32

18

13

32

13

46 a

8

28

11

12

Lindenweg

Lindenweg

Flur 10

28

Finkenweg

Fin
ke

nw
eg

30

4

12

27

16

35

46

Brückenstraße

Am Ortsbusch

10

69

6

6

7

10 a

13

8

28

8

Frongasse

Frongasse

Metternicher Weg

35

10

34

9

10

47

26
24

11

16

4

8

29

4

5

Margaretenweg

Margaretenweg

6

Swistbach

Swistbach

Swistbach

33 a

12

43

16

49

48

45

15

2

Gartenstraße

43

4

10

16

24

60

14

31 a

18

21

12

12 a

11

23

26

103 a

62

Raupenbuschweg

Flur 12

Rückhaltebecken

Weg

W
eg

W
eg

Weg

69

24
28

Weg

Flur 13

108

Weg

10

36

14

Bornheimer Straße

Centweg

Flur 26

62

247

445

1024

115

255

115

369

174

9

275

252

99

43

211

180

352

441

524

1045

250

321

219

55

256

511
173

355

984

1048

13

346

333

503

110

603

879

757

750

344

90

366

146

89

18

128

443

834

427

87

76

368

320

214

24

244

511

213

114

322

250

534

422

142

94

348

346

473

449

551

7

598

786

241

126

932

120

139

234

436

3

326

173

737

496

758

321

565

576

610

100

18

657

185

622

69

188

1043

135

159

91

268

876

468

8

77

100

201

265
295

159

52
52

404

708

489

654

410

317

944

379

507

955

370

479

639

719

325

621

1069
58

685
687

875

238

248

623

434

804

954

171

98

180

101

447

178

893

694

36

234

313

292

972

885

323

798

119

259

121

122

546

558

541

543

557

356

271

833

487

377

376

325

183

508

504

359

113
165

111

298

11

95

95

914

387

255

959

200

279

193

177

427

7

162

78

129

24

596

131

740

93

304

566

89

999

152

469

981

457

1044

477

129

163

133

421

987

54

792

291

724

416

452

271

299

181

112

434

365

362

107

320

965

194

36

1038

354

519

555

300

26

482

172

265

60

43

9

385

1065

203

360

874

18

262

258

1017

741

499

15

298

174

352

294

138

132

169

80

44

275

8

155

414

457

193

753

594

480

552

231

920

127

813

197

568

670

38

236

71

59

444

168

987

326

160

230

184

196

92

522

189

389

432

227

420

189

79

441

367

188

448

482

28

85

446

172

50

773

187

977

143

348

417

1

689

378

411

82

866

933

19

242

309

279

298

432

553

733

569

188

187

153

518

1

102

306

436

103

90

407

462

116

214

258

711

492

13

9

157

88

301

86

922

322

973

556

39

3

1023

20

263

5

251

92

2

251

913

374

975

398

985

306

420
1002

82

103

129

305

147

164

166

163

68

949

329

375

10

616

601

297

163

522

152

130

448

428431

215

200

270

2

84

11

49

510

754

267

268

138

352

296

150

222

256

922

344

305

544

439

364

426

434

451

7

650

321

726

300

126

253

165

315

562

218

260

485

817

890

734

416

427

262

337

170

767

24

283

87

458

284

490

461

599

228

159

150

805

164

811

204

135

139

90

787

251

494

489

81

1026

266

418

171

217

779

925

167

18

979

799

1068

16

30

108

189

259

215

290

53

925

94

631

116

467

145

378

56

25

188

613

46

880

121

104

99

401

164

676

669

177

796

828

567

459

483

947

710

891

699

1006

8

525

249

491

428

430

342

495

214

143

357

384

422

111
274

132

239

450

1028

1029

628

370

1

530

463

488

481

429

117

39

7

339

105

244

571

232

943

494

467

549

25

231

575

324

423

426

241143

878

49

28

303

50

249

234

107

948

455

265

27

626

40

412

853

299

629

778

187

561

241

209

108

186

1025

4

38

315

102

545

1001
643

302

403

1019

638623

232

179

498

361

240

64

86

884

177

424

112

551

162
169

177

353

185

46

87

204

525

182

153

96

17

12

86

152

166

160

503

237

154

484

460

495

406

42

368

735

294

265

498
446

408

556

22

244

633

96

202

61

310

46

205

466

370

782

367

102

72

515

39

298

27

324

115

287

73

365

316

286

4

3

465

27

236
297

971

270

188

17

319

475

172

1030

458

568

83

161

459

195

55

293

341

318

886

225

272

309

266

593

493

243

142

635

542

144

357

35

718

426

118

383

249

563

761

193

237 261

983

433

803

101

261

136

10

865

624

542

169

408

166

810
156

378

304

227

197

921

362

237

478

473

139

456

693

382

411

369

692

235

379

14

437

738

192

14

447

790

219

305

25

145

221

26

176

550

527

552

399

791

864

124

474

216

141

416

194

290

267

178

366

996

128

696

271

185

440

207

116

164

2

151

361

813

231

254

187

405

353

415

128

777

892

473

868

34

189

38

350

119

277

919

1022

237

68

247

814

347

940

465

266

163

62

957

117

953

70

299

958

161

109

81

630

282

120

167

275

154

48

41

887

435

19

270

123

296

178

769

713

664

20

400

108

146

256

725

162

222

476

209

111

920

99

572

595

257

627

652

415

182

76

425

1

520

15

383

727

316

424

73

133

88

945161

97

185

558

19

183

980

191

306

927

297

52
2

529

528

141

505

216

512

101

67

963

120

381

364

114

265

483

526

491

233

373

1031

516

61

359513

71

517

252

70

130

46

447
748

79

263

57

566

205

179

346

548

296

160

345

300

183

506

177

345

432

239

329

47

632

9

524

520

988

655

250

61

208

97

776

140

320

224

986

509

91

1047

688

514

170

29

176

190

958

173

175

318

302

207

497

80

467

953

196

89

212

179

225

618

223

402

610

262

547

191

166

318

948

140

372

47

376

770

918

192

513

595

673

41

358

181

195

2

172

924

35

453

298

980

232

981

186

192

23

299

1007

477

768

165

180

149

175

431

210

425

249

89

50

363

460

97
235

562

173

328

331271

723

23

955

168

50

406

345

327

525

625

223

35

259

211

343

1

224

578

93

386

441

471

563

124

800

39

939

349

675

158

55

548

454

184

310

446

95

185

1018

413

373

1067

381

117

653

360

812

567

105

527

272

431

641

438

253

823

728

1037

470

691

1036

266

190

760

458

484

156

91

171

190

565

228

33

195

185

355

110

554

612

22

589

320

347

131

192

63

106

312

656

276

245

175

153

481

150

380

549

165

238

343

194

239

281

647

55
645

240

528

344

145

442

243

372

128

107

950

338

484

222

109

84

609

714

206

602

405

327

119

34

233

323

677

163

512

166

161

797

325

296

475

126

278

399

25

421

547

348

155

153

195

445

202

533

243

254

543

464

424

123

488

191

376

324

110

451

109

174

651

357

78

776

134

5

225

793

174

227

328

449

700

642

58

400

375

574

423

278

93

263

433

594

148

90

283

624

12

412

577

307

519

190

690

222

51

275

319

3

605

59

550

672

881

789

2

152

329

444

127

226

557 822

118

730

429

64

611

946

17

125

314

425

151

377

274

112

731

125

480

228

174

243

297

299

159

37

103

648

971

201

279

363

135

215301

62

253

478

363

66

409

155

80

19367

998

970

263

181

182

419

354

29

490

640

238

246

459

254

351

273

77

327

308

775

59

182

116
295

620

479

609

23

114

596
686

989

418

175

468

74

356

485

374

894

472

108

506

362

507

94

89

328

96

316

366

518

7

24

79

75

103

143

762

962

184

238

81
145

257

1046

202

311

221

189

982

382

113

300

255

486

445

355

930

74

112

86

252

96

500

100

167

172

430

634

1070

274

321

181

141

564

712

553

11

559

759

430

154

413

264

982

701

377

794

968

344

29

515

1004

879

1066

371

514

240

466

165
299

510

359

1000

198

280

104

2

224

437

60

976

513

1016

606

684

1

732

83

264

2

181

683

125

570
257

62

268

302

144

520

186

21

248

90

429

715

508

481

608

452

368

2

957

541

33

125

482

113

40

180

137

254

202

206

924

317

967

176 168

509

37

104

124

573

266

788

409

209

544

501

252

597

162

360

122

65

113

201

988
969

 

Rhein-Sieg-Kreis
Katasteramt
Kaiser-Wilhelm-Platz 1
53721 Siegburg

Flurstück: 383
Flur: 26
Gemarkung: Heimerzheim
Euskirchener Straße 26, Swisttal

Maßstab 1 : 2000 20 40 60 80 100 Meter

Gefertigt im Auftrag des Rhein-Sieg-Kreises durch: Gemeinde Swisttal, Rathausstraße 115, 53913 Swisttal

Die Nutzung dieses Auszuges ist im Rahmen des § 11 (1) DVOzVermKatG NRW zulässig.
Zuwiderhandlungen werden nach § 27 VermKatG NRW verfolgt.

Auszug aus demLiegenschaftskataster
Flurkarte NRW 1:2000

Erstellt:
Zeichen:

16.01.2024

56
19

90
0

56
20

00
0

56
20

10
0

56
20

20
0

56
20

30
0

56
20

40
0

56
20

50
0

56
20

60
0

56
20

70
0

56
20

80
0

56
20

90
0

32352100 32352200 32352300 32352400 32352500 32352600 32352700

TOP Ö  12TOP Ö  12Clic
k t

o BUY NOW!PD
F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com Clic

k t
o BUY NOW!PD

F-XChange Editor

w
ww.pdf-xchange.com

braun
Pfeil

https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor
https://www.pdf-xchange.com/product/pdf-xchange-editor


Fachbereich: FG-II/2 Soziale Leistungen / Senioren / Inklusion / Kinder und Jugend / Sport
 Gemeinde Swisttal 
  Die Bürgermeisterin 
  

 

B E S C H L U S S V O R L A G E  V/2020/0771 

 
 
Beratungsfolge: Termin  Entscheidung Öffentl. 

Rat der Gemeinde Swisttal 19.03.2024 Entscheidung Ö 
    
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
 Antrag zur Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber in 

interkommunaler Zusammenarbeit 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat beschließt, den interkommunalen Austausch zur Einführung einer Bezahlkarte für 
Asylbewerber weiter zu verfolgen und sich für eine baldmöglichste Einführung 
auszusprechen. 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Auf den Antrag der FDP-Fraktion vom 20.02.2024 wird verwiesen. 
 
Wie seitens des Städte- und Gemeindebundes NRW mitgeteilt wurde, haben die 

kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung verabredungsgemäß Gespräche zur 

Einführung und Ausgestaltung der Bezahlkarte in Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Es 

besteht Einigkeit darüber, dass die Karte möglichst verbindlich und flächendeckend sowie 

mit möglichst einheitlichen Standards ausgerollt werden soll. Dies soll bürokratiearm und für 

die Kommunen einfach handhabbar und pragmatisch geschehen. Möglicherweise 

notwendige rechtliche Anpassungen sind durch den Bund im Rahmen seiner 

Gesetzgebungskompetenz zu schaffen. Die Landesregierung und die kommunalen 

Spitzenverbände werden frühzeitig darüber sprechen, wie der den Ländern verbleibende 

gesetzliche Spielraum ausgefüllt werden kann, um eine einheitliche Einführung und 

Anwendung der Bezahlkarte zu gewährleisten. Die Landesregierung wird für eine 
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diskriminierungsfreie Ausgestaltung der Bezahlkarte Sorge tragen. Aus Sicht des Städte- 

und Gemeindebundes NRW erübrigen sich damit bis auf Weiteres politische Diskussionen in 

den Räten vor Ort über die Modalitäten der Einführung der Bezahlkarte. Über die weitere 

Entwicklung wird der Städte- und Gemeindebund NRW zeitnah informieren. 

 

Weiterhin hat sich der Landrat an die Landtagsabgeordneten im Rhein-Sieg-Kreis gewandt 

zwecks Schaffung eines einheitlichen und verbindlichen rechtlichen Rahmens sowie zwecks 

Abstimmung einer einheitlichen und verbindlichen Vorgehensweise für sämtliche Kommunen 

in Nordrhein-Westfalen, da ein Flickenteppich von Einzellösungen ineffektiv sei und zu 

erheblichen Ungerechtigkeiten führen würde. 

Das Schreiben des Landrates vom 16.02.2024 ist als Anlage beigefügt. 

 

Der interkommunale Austausch findet bereits statt. Anlässlich einer Besprechung am 

06.03.2024 beim Rhein-Sieg-Kreis wurde mitgeteilt, dass auch anderen Kommunen ein 

gleichlautender Antrag vorliegt. Dort wurde die Angelegenheit zurückgestellt, bis über den 

Rhein-Sieg-Kreis weitere Anweisungen der Landesregierung, des Städte- und 

Gemeindebundes NRW sowie des Landkreistages mitgeteilt werden.  
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Fachbereich: FG-II/1 Sicherheit und Ordnung / Freiwillige Feuerwehr / FriedhöfeGemeinde 
Swisttal 
  Die Bürgermeisterin 
  

 

M I T T E I L U N G S V O R L A G E  M/2020/0825 

 
 
Beratungsfolge: Termin  Entscheidung Öffentl. 

Rat der Gemeinde Swisttal 19.03.2024 Kenntnisnahme Ö 
    
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
 Anfrage gemäß § 17 Geschäftsordnung bezüglich Tempo 30 auf der 

"Kölner Straße" (L 163) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sachverhalt: 
 

Es wird auf die beigefügte Anfrage der SPD Ratsfraktion Swisttal vom 26.02.2024 
verwiesen. 
 
Die Thematik der Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 
auf 30 km/h auf der „Kölner Straße“ (L 163), insbesondere auch im Bereich vor der 
Zufahrt zur Seniorenresidenz als sogenannte schützenswerte Einrichtung, wurde 
vom Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises im Rahmen einer Ortsbegehung 
am 23.01.2024 mit allen Vertretern der beteiligten Behörden beraten. 
 
Im Ergebnis dieser Beratungen bleibt festzuhalten, dass vor Ort weitestgehend 
Einvernehmen  darüber bestand, das die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der 
„Kölner Straße“ (L 163) auf dem Teilstück zwischen den Einmündungen 
„Heckenweg“ und dem Kreisverkehrsplatz „Euskirchener Straße/Vorgebirgsstraße“ 
beidseitig auf 30 km/h reduziert und der Radverkehr auf die Straße geführt werden 
soll. 
 
Derzeit befindet sich die Angelegenheit noch in der Anhörungsphase der beteiligten 
Behörden (Polizeipräsidium Bonn, Landesbetrieb Straßenbau NRW, Gemeinde 
Swisttal) 
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Die endgültige verkehrsrechtliche Anordnung des Straßenverkehrsamtes und deren 
Umsetzung durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW als zuständiger 
Straßenbaulastträger bleiben abzuwarten.    
 
Nach Vorliegen der straßenverkehrsrechtlichen Anordnung wird die Verwaltung den 
Planungs- und Verkehrsausschuss entsprechend unterrichten. 
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SPD swisttal
Ratsfraktion

rgVi

Frau
Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner o.V.i.A.
Rathaus
53913 Swisttal

Anfrage gemäß e 17 Geschäftsordnung
zur nächsten Sitzung des Rates am 19. März 2024

Tempo 30 auf Kölner  Straße

Swisttal, 26. Februar 2024

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,

(1) In der Vorlage für die Sitzung des Planungs- und Verkehrsausschusse am 07. September
2023 führte die Verwaltung aus, dass das Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises aufgrund
der Fertigstellung und Inbetriebnahme der Seniorenresidenz Libento in Heimerzheim
beabsichtige, auf der „Kölner Straße" (L 163) auf dem Streckenabschnitt zwischen der
Einmündung „Heckenweg" und dem Kreisverkehrsplatz „Kölner Straße / Euskirchener Straße
/ Vorgebirgs-straße" die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h in beide Fahrtrichtungen
zu beschränken, da es sich bei der Seniorenresidenz um eine sogenannte schützenswerte
Einrichtung handelt.

Die verkehrsrechtliche Anordnung des Straßenverkehrsamtes und deren Umsetzung durch den
Landesbetrieb Straßenbau NRW als zuständiger Straßenbaulastträger blieben abzuwarten.

(2) Des Weiteren wurde ausgeführt dass das vom Planungsbüro Südstadt aus 50672 Köln
erstellte und dem Ausschuss in seiner Sitzung am 20. Oktober 2022 vorgestellte
Verkehrskonzept für den Ortsteil Heimerzheim dem Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-
Kreises zur Überprüfung vorgelegt worden sei. Das Straßenverkehrsamt habe der Verwaltung
mitgeteilt, auf die einzelnen im Konzept dargelegten Maßnahmen einzugehen und ggf. einen
Ortstermin zur Begehung der Örtlichkeit anzuberaumen.

Die Verwaltung werde den Planungs- und Verkehrsausschuss über die weiteren
Verfahrensschritte in der Angelegenheit entsprechend unterrichten. Dies ist nach hiesiger
Kenntnis noch nicht erfolgt.

(3) Es wird um Mitteilung des Sachstandes, (1) insbesondere auch zur Anordnung und
Umsetzung der verkehrsrechtlichen Anordnung vor der Seniorenresidenz als auch (2) zur 30
km/h-Regelung für die Kölner Straße gem. vorgelegten Verkehrskonzept gebeten.

Mit freundlichen Grüßen
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Fachbereich: FG-III/5 ISEK Gemeinde Swisttal 
  Die Bürgermeisterin 
  

 

M I T T E I L U N G S V O R L A G E  M/2020/0826 

 
 
Beratungsfolge: Termin  Entscheidung Öffentl. 

Rat der Gemeinde Swisttal 19.03.2024 Kenntnisnahme Ö 
    
 
 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
 Sachstand zur Umsetzung des Integrierten städtebaulichen 

Entwicklungskonzeptes - Anfrage gem. § 17 Geschäftsordnung 

 
 
 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Auf anliegende Anfrage der SPD-Fraktion zum Sachstand des Integrierten städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes (ISEK) wird verwiesen.  
 
Aufgrund einer umfangreichen Novellierung der Förderrichtlinien (FRL) im Jahr 2023 plant 
die Verwaltung ohnehin eine Berichterstattung und Vorstellung der neuen Regelungen zur 
Antragsstellung in der Städtebauförderung für die Sitzung des Klima- und Umweltschutz, 
Wirtschaftsförderungs- und Energieausschusses am 18.04.2023. Die Berichterstattung soll in 
gemeinsamer Sitzung mit dem Planungs- und Verkehrsausschuss erfolgen.  
 
Die Anfrage der SPD-Fraktion lässt sich nicht unabhängig von den Neuerungen in der 
Städtebauförderung beantworten. Die eingereichten Fragen werden deshalb im Zuge der 
Berichterstattung zur Novellierung der Städtebauförderung und der zukünftigen 
Vorgehensweise aufgegriffen und beantwortet werden. 
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Swisttal, 04. März 2024 
 
 
Frau 
Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner o.V.i.A. 
Rathaus 
53913 Swisttal 
 
 

 
Anfrage gemäß § 17 Geschäftsordnung  

zur nächsten Sitzung des Rates am 19. März 2024 

Sachstand des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 

zuletzt in der Ratssitzung am 19. September 2023 informierten Sie über den 
Zuwendungsbescheid zur Städtebauförderung, Lebendige Zentren, ISEK Swisttal für den STEP 
2023. 

Es wird um einen aktuellen Sachstand zum ISEK-Programm in Swisttal und dabei um 
Beantwortung nachstehender Fragen gebeten: 

1. Sind bereits Auszahlungen an die Gemeinde Swisttal für STEP 2022 und STEP 2023 erfolgt? 
Wenn ja, in welcher Höhe? 

2. Wurde ein Antrag für STEP 2024 gestellt? Wenn ja, für welche Maßnahmen und 
Fördersummen? Gibt es hierzu ggf. bereits Entscheidungen der Bezirksregierung Köln? 

3. Wie ist das weitere Vorgehen zum ISEK-Programm geplant? 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Joachim Euler 
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